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BERNHARD PALME 

Ein attischer Prospektoren vertrag ? 
10112 411 * 

(Tafel 8) 

IG n2 411 ist ein seit fast 150 Jahren bekanntes Bruchstück eines Vertrages I zwischen 
dem athenischen Staat und einem Privatmann namens Sokles2, der unser Verständnis der 
attischen Staatswirtschaft um einige interessante Aspekte bereichern könnte, aber wegen 
der argen Verstümmelung des Textes bisher wenig berücksichtigt wurde. 

Durch die Mitarbeit am Projekt zur Sammlung und Kommentierung der attischen 
Prozeßrechtsinschriften3 hatte ich 1985 und 1986 Gelegenheit, im Epigraphischen Museum 
in Athen unter anderem diese Inschrift im Original zu studieren. Die Neulesungen sollen 
hier mitgeteilt und neue Ergänzungs- und Interpretationsvorschläge zur Diskussion gestellt 
werden. 

* Der Freundlichkeit und dem Entgegenkommen von Frau Dr. D . Peppas-Delmouzou, der Direktorin des 
Epigraphischen Museums Athen, verdanke ich das Photo sowie die Erlaubnis zu dessen Publikation. Frau Dr. 
Karapas trug mit ihrer allzeitigen Hilfsbereitschaft viel zu einem effizienten Studienaufenthalt im Epigraphischen 
Museum bei, für dessen Genehmigung ich dem Obmann der Kommission für Antike Rechtsgeschichte (Österr. 
Akademie der Wissensch.), Herrn Prof. W. Selb, zu großem Dank verpflichtet bin. Für zahlreiche Hinweise und 
Anregungen gilt mein besonderer Dank den Herren Prof. G. Thür, Prof. P. Siewert und Dir. Dr. H. Harrauer. 

In den Anmerkungen werden die Texteditionen (s . u. 5.) und folgende häufig zitierte Werke als Kurzzitat nur 
mit den Namen des Autors angegeben: O. Schultheiß, MiaBwau; (attisch), RE XV 2 (1932) 2099-2105. U. 
Kahrstedt, Studien zum öffentlichen Recht Athens I . Staatsgebiet und Staatsangehörigkeit , Stuttgart 1934,21969. 
R. J. Hopper, The Attic Si/ver Mines in Fourth Century B. C., ABSA 48 (1953) 200--254. A. R. W. Harrison, The 
Law of Athens /. Family and Property, Qxford 1968. D. Behrend, Attische Pachturkunden. Ein Beitrag zur 
Beschreibung der J1.laBwalr; nach den griechischen Inschriften, München 1970, (Vestigia 12). J . F. Healy, Mining and 
Metallurg)' in the Greek and Roman World, London 1978. S. Lauffer, Die Bergwerkssklaven von Laureion, 
Wiesbaden 21979. 

Alle Jahreszahlen, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich auf die Zeit v. Chr. 
I Die Urkunde ist zwar der Form nach ein Volksbeschluß, da aber der Gegenstand des Dekretes eine 

zweiseitige Abmachung ist, darf nach dem allgemeinen Sprachgebrauch von einem ,Vertrag' gesprochen werden, 
vgl. H. Bengtson, Die Staatsverträge des Altertums 11, München 1975, S. VI. 

2 J. Kirchner, Prosopograplzia AUica (= PA), Berlin 1901-1903. Nr. 13062. Da Sokles im erhaltenen Text 
stets ohne Patronymikon und Demotikon genannt wird, ist eine Identifizierung mit einem der neun anderen 
Träger diese Namens, welche die PA für die Mitte und 2. Hälfte des 4. Jh. verzeichnet, genauso unmöglich wie die 
Gleichsetzung mit dem Freigelassenen dieses Namens in IG n2 1569, 22 (= H. Pope, Non-Athenians in Attic 
Inscriptions, New York 1935,211). Durch den epigraphischen Befund ist der Versuch von Wilhelm (s. u. 5. 8) 209, 
den Vatersnamen zu ergänzen, hinfallig. Zur Möglichkeit, daß Sokles nicht Bürger ist, s. u. 10.3. mit Anm. 119. 

3 Dazu H . J . Wolff, Sammlung griechischer Rechtsinschriften, ZPE 45 (1982) 123-126. 
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114 Bernhard Palme 

1. Angaben zum Schriftträger 

Von der Stele, die auf der Akropolis gefunden wurde4 und die sich heute im 
Epigraphischen Museum in Athen befindet, sind zwei aneinanderpassende Fragmente aus 
pentelischem5 Marmor erhalten. Frg. a (EM 7203), Höhe: 0,46, Breite: 0,22, Dicke: 0,09 m. 
Frg. b (EM 5427), Höhe: 0,12, Breite: 0,03, Dicke: 0,01 m. Buchstabenhöhe: 0,005 m. Das 
kleine Frg. b, bei Z. 14-24 an der rechten Bruchkante von Frg. a anpassend, war seit 
Kirchners Zeit (ca. 1913) verschollen6. 1975 wurde es im Epigr. Mus. wiedergefunden und 
mit Frg. a vereinigt7. Der linke Rand der Stele blieb erhalten, die drei anderen Seiten sind 
abgebrochen. 

2. Der Erhaltungszustand des Textes 

Der erhaltene Textteil informiert uns über die Vorgangsweise zum Erzielen von 
Einnahmen durch die Polis und Sokles sowie über die Sanktionen bei Aufhebung des 
Beschlusses bzw. Beeinträchtigung des Sokles. Verloren ist der Beginn des Textes, der über 
den Gegenstand des Vertrages und die Modalitäten seiner Durchführung Aufschluß 
gegeben hätte, ferner der Schluß des Dekretes mit (weiteren) Strafklauseln und den 
Publikationsbestimmungen. Nach der Stoichedonzahl (s. u. 4.) läßt sich rechts der 
Textverlust auf etwa das Drittel einer Zeile berechnen; wieviel oben und unten fehlt, bleibt 
ungewiß (s. u. 8.2.). Aus diesem Verlust resultieren die inhaltlich weit auseinandergehenden 
Interpretationen über Art und Gegenstand des Vertrages, die im folgenden zur Diskussion 
stehen. 

3. Datierung 

Mit dem Präskript des Dekretes ging auch das Datum verloren, doch wurde von allen 
Editoren (s. u. 5.) übereinstimmend eine Datierung in die Jahre um 338-325 vorgeschla
gen. Sie beruht zwar ausschließlich auf der Schrift, doch haben die kleinen, aber 
sorgfältigen und regelmäßigen Buchstaben so große Ähnlichkeit mit Inschriften der 
lykurgischen Periode, daß eine Zuordnung in diesen Zeitabschnitt als gesichert angesehen 
wird. 

4. Die Stoichedonzahl 

Wegen des Auftretens feststehender Formeln - noch dazu in wörtlicher Wiederho
lung - darf sie mit 31 Buchstaben als sicher gelten8: Z. 26/ 27: 1l]T]n: cH7teiv 1lT]'tc 
E7tt\vllll<picrUt cOC; Sei a<p[c]McrOU[l und nochmals in Z. 30/ 31: Elav SE nc; cl7tll[t ij 

~ Im Zuge archäologischer Grabungen östlich der Propyläen. Über das Funddatum divergieren die 
Nachrichten: Pittakis gibt in AE 1839, (s. u. 5. 1.) den September 1839 an, in AE 1853, (s. u. 5. 2) jedoch den 20. 

November 1838. 
5 Pitlakis, AE 1839 gibt irrtümlich hymettischen Marmor an. 
6 IG n2 411, Kommentar: "V. 10--22 quae lineis subscriptis significavimus non iam sunt in lapide". 

7 Berichtet von D. Peppas-Delmouzou, AD 30 (1975[1983]) B' Chron. 7. Eine ebenda angekündigte Studie 
von M. H. Jameson zu diesem Fragment ist bisher nicht erschienen. 

8 Behrend, 72 hat seine Bedenken gegen den Stoichos mit 31 Buchstaben selbst relativiert, da er zugibt, daß 
die verfahrensrechtlichen Vorschriften "einigermaßen zuverlässig rekonstruiert sein mögen". 
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Ettl'l'll<picrllt ffi~ öd a<pslA]scr9ut .. .9. Eindeutig ist auch in Z. 11/12 ['to llEV E]l'tspov iho~
'0[0 OE E'tSPOV l:ho~]IO. Die nach der hier vorgeschlagenen Ergänzung noch verbleibenden 11 

zwei Schwankungen der Stoichedonzahl in Z. 7 und 24 Ge ein Buchstabe zu viel) sind leicht 
erklärlich, da beide Male der letzte Buchstabe ein Iota istl2 . 

5. Die Editionen 

Nicht nur aus wissenschaftsgeschichtlichem Interesse sollen alle früheren Editionen, 
auch die vor IG II2, berücksichtigt werden (im folgenden abgekürzt zitiert); an einigen 
Stellen sind die Umzeichnungen, die auch heute verschwundene Buchstabenreste wiederge
ben, durchaus von Nutzen. 
5.1. K. S. Pittakis, AE 1839, 176, Nr. 157. Die editio princeps der Stele ist eine in vielen Punkten mangelhafte13 

Transkription, die weniger Buchstaben wiedergibt als die Zeichnung (Taf. 157). Klassifizierung der 
Urkunde als Pachtinschrift. 

5.2. K. S. Pittakis, AE 1853, 827-829, Nr. 1350. Offenbar veröffentlichte Pittakis sie ein zweites Mal, ohne dies zu 
bemerken (kein Hinweis auf die ed. pr.). Zwischen seinen beiden Lesungen bestehen erhebliche 
Differenzen 14. Kurzer Kommentar über den Namen Sokles und Verweis auf die Pachturkunde aus Aixone 
(lG n2 2492). 

5.3. A. R. Rangabe, Anliquiles Helleniques n, Athen 1855, 172-174, Nr. 475: Eine von Pittakis unabhängige 
Majuskeltranskription (kein Verweis) mit Umschrift, Ergänzungsvorschlägen und Übersetzung. Er deutet 
den Text als Bodenpachturkunde. 

5.4. Keine reguläre Edition, aber für die TextersteIlung wichtig, ist eine von A. v. Velsen um die Mitte des 19. Jh. 
angefertigte Abschrift des Steines, die besonders von Kirchner verwertet wurde und mir nur durch seinen 
kritischen Apparat zugänglich war. Die Prüfung des Originals wies diese als die zuverlässigste der alten 
Abschriften aus. 

5.5. U. Koehler, IG n 203 (1877). Auf der Basis einer eigenen und Velsens Abschrift bot Koehler eine auch in den 
Z. 1-6 fast komplette Transkription und zum Teil noch heute gültige Ergänzungsvorschläge. Er 
berechnete als erster die Buchstabenzahl pro Zeile mit 31 Positionen und betrachtete, unter Verweis auf den 
Chairephanes-Vertrag (s. u. 9.2.), die Inschrift als Urkunde einer Verpachtung öffentlichen Grundes, der 
eine Leistung des Sokles vorangehe. 

5.6. E. S. Roberts, E. A. Gardner, An Introduelion 10 Greek Epigraphy II, Cambridge 1905, 123-124, Nr. 46 
folgen in Text und und Ergänzungen zumeist Koehler, nehmen jedoch an, daß links nicht der originale 
Rand erhalten sei und ergänzen dort jeweils 2-3 Buchstaben, die an das Ende der vorangehenden Zeile 
gehörten 15 In der inhaltlichen Interpretation wird Koehler referiert. 

9 Wörtliche Parallelen (aber mit anderen Sanktionen) z. B. in IG n2 2492, 29 (345/44): Mv öt 'tl~ etnBt fj 
E1ttljll]<piO'BI1tUpa taO'Öe ta~ CJ\JV8"KU~ und IG n2 1361, 13 (nach 350): [{;]av ö[t tl]~ [B]ln[l]t] fj EltIljIl]<piCJl]t nupa 
t6VOe tOV v6~ov. 

10 Die Ergänzung ist sicher, s. u. 7. zu Z. 12 und 9. 1. 1. 
11 Wilhelms Ergänzung (5. u. 5. 8.) hat mehr Abweichungen von der Stoichedonzahl: Z. 5 hat 4 Buchstaben, 

Z. 9 und 15 haben je einen Buchstaben zu viel; Z. 21 hat um eine Position zu wenig. 

12 Beide Male endet außerdem das Wort mit der Zeile. Dazu Wilhelm, (s. u. 5. 8.) 208: " ... doch wird Iota 
nicht selten zwischen andere Buchstaben gestellt" und zu Z. 7: " ... die Absicht, mit dem Artikel tan die Zeile zu 
schließen, (kann) den Verstoß gegen die strenge O'toIXl]o6v-Ordnung verschuldet haben". Trotz der exakten 
Ausführung der Inschriften aus der Iykurgischen Zeit gibt es zahlreiche Beispiele, wo ein Iota zusammen mit einem 
anderen Buchstaben auf eine einzige Position gesetzt wird: z. B. IG n2 334, 9 (HI wie hierin Z. 24); IG n2 338,1; IG 
n2 356, 35; IG n2 389, 3; ein Beispiel für größere Abweichungen vom Stoichedon ist weiters IG n2 368. Vgl. R. R. 
Austin, The Stoichedon Style in Greek Inscriptions, Oxford 1938, 38f. und 43-49. 

13 Z. 1-6 wurden nicht gelesen, zahlreiche Fehler in der Transkription, kaum Ergänzungen. 
14 Über beide Editionen urteilt Koehler im Kommentar zu IG n 203: "Apographa editoris Graeci 

neglegentissime sunt facta et nullius fere usus". 
15 Hier im Kritischen Apparat (s . u. 7) nicht im einzelnen berücksichtigt. 
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5.7. J. Kirchner, IG n2 411. Die Lesungen sind hauptsächlich von Koehler übernommen, der Text wurde aber 
nach Vorschlägen von A. Wilhelm weitgehend ergänzt. Inhaltliche Deutung der Inschrift wie Koehler. 

5.8. A. Wilhelm, Attische Pachturkunden III, Archiv für Papyrusforschung 11 (1935) 206--215 hat eine noch 
vollständigere Ergänzung vorgeschlagen, die in Zusammenarbeit mit dem Juristen E. Schönbauer (5. 9.) 
entstanden ist. Wilhelms Ergänzung blieb, da sie zugleich eine Interpretation als Bergbau-Urkunde 
präsentierte, nicht unbestritten, besonders von denjenigen Forschern, die eine Deutung als Bodenpachtver
trag vorzogen (s. u. 9.). Leider hat es Wilhelm unterlassen, seine Ergänzungen durch ausreichende 
Erklärung der Begriffe zu rechtfertigen. Weder Wilhelm, der auch die Notizen Velsens berücksichtigte l6, 

noch seine Kritiker hatten die Möglichkeit, die Lesungen am Original zu überprüfen. 
5.9. E. Schönbauer, Vom Bodenrecht zum Bergrecht, ZSS Rom. 55 (1935) 185-190 unterstützt Wilhelms 

Ergänzungen und Interpretation17 . Durch die Ergänzung von apyupi'tl~ (Z. 9) will Schönbauer die 
Silbererzgewinnung als Gegenstand des Vertrages erweisen. 
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6. Text und Übersetzung 

)LE.N yi:VT]'"CUt .[ 
N dO'T]YEl'"Cat LcpK~[ 
~<7>H nOtTjO'EO'9u[t] TI.[ 

17 
16 
16 

] 
] 
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N Ka90n av ~ö'n Of]bl[olt OOKfit 9 1 
.A0AI oE06~9at A[ 15 d-] 
[v]at IlEV LffiKA[i:]U [K]Up,[tOV nUV'"CffiV '"Crov BOU<p-] 
[ro]v Ö9EV <pT]O'iv '"C1JIl np,9Q"[000V I:O'EO'9at '"Crot] 
of]llffit. BnEtoav O~ dO'[ 11 <puv-] 
EpaV Ku'"Cumf]O'T]t '"Cij[1l npoO'ooov, dvat '"C-] 
ijv Kupnfficrtv LffiKAEl K[ui '"Cfit nOAEt ni:v'"C-] 
E Kui ElKOcrt I:'"CT]' Kupn[ ouO'9at OE '"Co IlEV E-] 
'"CEpOV 1:'"C0<; '"Cijll nOAty, :I[o OE E'"CEPOV 1:'"C0<;] 
LffiKAi:U BVUAAU~, Effi<; [a]y [B~iT]t UIl<PO'"Ci:PO-] 
t<; '"Ca ni:[v'"C]E Kui ElKO[O't] ~['"CT], BV OE '"Crot npro-] 
['"C]ffit i] nOAK KOllisEO'~at [oE '"Cijv KupnEiu-] 
[v] Wt<; uu'"Crov '"Ci:AEcrtV SJS:[U'"CEPOV' dvat 0-] 
E '"Cijv O'uAAoyijv LffiK[A]El [Kai '"Cfit nOAEt nu-] 
V'"CUX09EV öno9Ev a[v] Kap,[nElat (bcrtv. Enu-] 
YD'"Cffi OE LffiKAfi<; '"Cijv O'uAA[oyijv '"Cfi<; KapnE-] 
iu<; Bni wu äpxovw<; '"Co[u ud öV'"Co<;' ö uu-] 
'"Co<; OE '"Cpono<; I:O''"Cffi '"C[fi]<; O'U[AAoyfi<; nEpi '"C-] 
fi<; npuO'Effi<; Kui '"Cfi<; '"C[t]Ilf][O'Effi<; Kui '"Cfi<; np-] 
U~Effi<; '"Croy XPT]IlQ,'"CffiV ~ffiKA[El Ku9unEp av] 
'"Cfit nOAEt yiyv[T]]'"CUl. B~El[oaV 0' uvuMßT]t] 
LffiKAfi<; '"Cijv Bpy~O'iuv, [1lT]Ki:n 'A9T]vuiffiV] 
B~i:O''"Cffi llT]oEv[i Il]Tj'"CE EHnElv IlTj'"CE Em'VT]-] 
<picrat cO<; OEl u<p[E]Ai:O'9u[t LffiKAEl '"Cijv BPY-] 
uO'iuv ij OtUKffiAUO'at EP[YUsOIlEVOV, npiv] 

16 Allerdings nur, "wenn sie der Zusammenhang als richtig gelesen erweist" (206). 
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17 Streng genommen liegt hier ein Kommentar vor. Weil sich dieser Artikel aber von den anderen 
Kommentaren durch die Wiedergabe des gesamten Textes unterscheidet und in erster Linie die Ergänzungen 
diskutiert, darf er zu den Editionen gestellt werden. 
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16 Allerdings nur, "wenn sie der Zusammenhang als richtig gelesen erweist" (206). 
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17 Streng genommen liegt hier ein Kommentar vor. Weil sich dieser Artikel aber von den anderen 
Kommentaren durch die Wiedergabe des gesamten Textes unterscheidet und in erster Linie die Ergänzungen 
diskutiert, darf er zu den Editionen gestellt werden. 
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29 Kupnooenrtat 'tOV Y[cYPUjljlEVOV XPOVOV. E-] 
30 av ?JE 't1~ ctnTlt [Tl E1tt'JITl<PicrTlt ffi~ od a<pE-] 
31 [A,]ecr9ut, 6<pEtA,E['t]CJl [XtA,iu~ ?JpuXjla~ tgpa-] 
32 [~] 'tfjt 'AeTlviit 1j:u[i] . il[ 15 ~-] 

33 [roK]Ad 'tfj~ ßMßTI[~]' 't~[V OE OiKTlV OtK(i~Ecr-] 
34 [eu]t EV 'tui~ EJ.11tO[ptKUi~. Mv ?JE n~ Tl UlH-] 
35 [O~] KA€n'trov Tl uno[nejlnrov KA€n'tu~ Tl 't1 KU-] 
36 [KO't]EXvrov aAicr1j:[T1'tat Tl OtUKroAUTlt ~roKA-] 
37 [eu E]PYU~OjlEVO[V 19 ] 
38 L . .l Kui ~roKAeu [ 19 ) 
39 L . .l ~roKAd nu[ 20 ] 
40 L .. 1 1'] nOAt[~ 21 ] 

(Z. I) " ... soll werden .. , soll Sokles vorschlagen (?) .,. zu machen ... inwieweit es das 
Volk beschließt ... (Z. 5) zu beschließen ... Sokles soll Befugnisse haben über alle 
Grundstücke, von denen er behauptet, daß das Volk hieraus Einkünfte haben werde. Wenn 
er aber ... die Einkünfte sichtbar macht, soll die Nutzung Sokles (Z. 10) und dem Staat für 
fünfundzwanzig Jahre zufallen. Den Nutzen sollen abwechselnd das eine Jahr der Staat, 
das andere Jahr Sokles ziehen, bis für beide die fünfundzwanzig Jahre abgelaufen sind; im 
ersten Jahr soll der Staat (den Nutzen ziehen). (Z. 15) Die Einnahmen sollen sich beide auf 
eigene Kosten erwerben. Das Zusammentragen der Einnahmen von überall dort, wo diese 
anfallen, soll Sokles und dem Staat zustehen. Sokles aber soll das Zusammentragen der 
Einnahmen (Z. 20) im Jahr des jeweils amtierenden Archon zu Ende bringen; für Sokles soll 
dieselbe Vorgangs weise beim Zusammentragen (der Einnahmen) bezüglich der Verpach
tung, der Schätzung und der Vermögensvollstreckung gelten, so als ob dies dem Staat 
zustünde. (Z. 25) Sobald aber Sokles die Unternehmung aufgenommen hat, soll es keinem 
Athener mehr gestattet sein, weder einen Antrag zu stellen, noch darüber abstimmen zu 
lassen, daß es nötig sei, So kies die Unternehmung zu entziehen oder beim Arbeiten zu 
hindern, bis er die vorgeschriebene Zeit lang den Nutzen gezogen hat. (Z. 30) Wenn aber 
jemand einen Antrag stellen oder zur Abstimmung bringen lassen sollte, daß es nötig sei, 
(ihm die Unternehmung) zu entziehen, soll er tausend Drachmen, die der Athena zufallen, 
schulden und Sokles für den Schaden (Buße zahlen ?). Die Klage soll er (=Sokles) als 
Handelsklage erheben. Wenn aber jemand überführt wird, entweder selbst gestohlen oder 
Diebe angestiftet oder Machenschaften (Z. 35) betrieben zu haben, oder wenn einer Sokles 
beim Arbeiten hindern sollte, ... und Sokles ... dem Sokles ... (Z. 40) der Staat .. . " 

7. Kritischer Apparat und epigraphischer Kommentar 

Die hier vorgelegten Neulesungen sind das Ergebnis wiederholter Leseversuche am 
Origin~l sowie nach dem Photo. Besonders am Beginn des Textes sind die Beschädigungen 
so erheblich, daß ohne die älteren Transkriptionen eine Lesung wohl kaum geglückt wäre. 
Vor Z. 1 gibt es an der oberen Bruchkante zwar Spuren der Beschriftung, aber keinen sicher 
auszumachenden Rest eines Buchstaben. Die Textänderungen lassen es sinnvoll erschei
nen, den epigraphischen Befund hier erstmals in extenso zu diskutieren. 

Ergänzungen, wenn nicht anders angegeben, nach Wilhelm. 
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118 Bernhard Palme 

I. .IT:ION ... llAI[ Pitt. (1853): .n: .. N ... llAI Rang.: .i. .... L.N Koeh!., Kirch.: L~.N Rob.: .. ~E.N Wilh. Iota ist 
sicher, da keine Spur einer Querhaste oder Gabelung sichtbar ist. Von Sigma ist der untere Winkel erhalten, 
der zur Identifizierung reicht. Die Endung eines Infinitivs oder E[a]v? 

rEI~TAI Vels.: rE .. TAI Koeh!., Rob. rENHTAI ist Velsens rEIT:TAI vorzuziehen; Ny ist auch auf dem 
Photo deutlich, von Eta wirkt die senkrechte Haste etwas schräg. 

2 . .siGiIII Pitt. (1853): .EIT:IrI Rang.: "fErr:HrEKTAI Vels.: .elGTlYEhUl Koeh!., Kireh., Wilh. Velsens Ny am 
Zeilenanfang ist korrekt. Bemerkenswert ist (falls nicht die Schreibung EI für H vorliegt) die Indikativform, 
die sonst nur noch in Z. 7 cpT]Giv aufscheint. Sie deutet darauf hin, daß elGT]YEl-tm das Verb eines 
Nebensatzes ist. 

~O~[ Vels., Wilh.: ~[ Koeh!., Rob., Kireh. Hier steht ~ .. KI[: Sigma und Kappa sind auch auf dem Photo 
eindeutig, von Omega sind die zwei vertieften Endpunkte der Abstriche des Bogens erkennbar. Der 
Schrägstrich bildet die linke Hälfte des Lambda. 

3 .... O~ npi[a'Wt Pitt. (1853): .O.ll) Rang.: .OI Vels.: .0. Koeh!. , Kirch., Wilh. Zu Beginn eine schräge Haste, 
wohl/\. oder A, weniger wahrscheinlich A. Dann folgen Omikron (oder Theta ?) und Eta, was Velsen als Iota 
ansah. Sowohl am Stein als auch auf dem Photo kann H nachvollzogen werden, nur die Querhaste ist rechts 
nicht ganz vollständig. 

no\i1Gecr9m T[ Vels.: n[o]\i1cre[cr9]a[t] T[ Koeh!., Rob., Kireh.: nOlilcrecr9a\ ,[i]v Ka,acrKEUi]v 1inacralv] Wilh. 
Omikron, das zweite Sigma und Iota sind,weil sie über einer Steinader liegen, zwar schwer lesbar, aber 
vorhanden. 

4. Ka9[unep Pitt. (1853): .Ka9[ Rang., Koeh!., Kirch.: N]Ka9' Wilh. Am Zeilenanfang wieder der Rest eines Ny, 
ähnlich wie in Z. 2. [ö]n Vels., Rob., Koeh!. , Kirch., Wilh. 

iiv T() AM Vels.: iiv.~.AH[ Koeh!., Rob. : ,OO\ BiI[J.lQ)\ Kirch., Wilh. Auch von My kann am Original noch der 
schräge Aufstrich (in einem anderen Neigungswinkel als bei Alpha, Delta, Lambda) festgestellt werden. 

4---5 ,UX1J dlya]9[fj Koeh!., Kireh.: ,UX1J I dya]9T][t Rob. ,UXT]\ ,fi\ alya]9[fi]\ Wilh. 
5 .G[ Rang.: I AG.! Vels. Wie sich am Original zeigte, ist die Schräge, die Velsen für den Rest des ersten Buchstaben 

hielt, eine Verletzung des Steines. Obwohl die untere Buchstabenhälfte fehlt, ist das erste Alpha zweifeJsfrei . 
Nach Theta erkenne ich (auch auf dem Photo) wieder Alpha, dessen rechter Schrägstrich durch 
Auswaschung merklich verdickt worden ist. Lambda und Delta dürfen ausgeschlossen werden, da in den 
Schrägstrich rechts eine waagrechte Haste mündet. Das auch von Velsen notierte nachfolgende Iota dürfte 
ebenfalls sicher sein, vg!. die Mittelposition der Senkrechten im Vergleich zum darüberstehenden Epsilon. 
Von einem waagrechten Strich existiert keine Spur. Die Ergänzung dya9fit fallt damit (s. u. 8.2). 

[,OO\ BilJ.lQ)\ Pitt. (1853), Koeh!., Kirch.: [,fi\ ßOUA.fit Kai ,OO\ BilJ.lQ)\ Wilh. Am Ende der Zeile erkennt man auch 
auf dem Photo deutlich L, also Delta. Der nächste Buchstabe ist gänzlich zerstört. Wegen Delta ist ein 
Artikel ,00t oder ,fi\ auszuschließen. Zur Ergänzung s. u. 8.2. 

6 .naJ.li;vT]~ EKAM[ Pitt. (1853): .. ll ..... Rang.: .AI J.lEV Vels.: .. . J.1EV Koeh!., Kirch.: dlv]at J.lEV Wilh. Velsens 
Abschrift konnte verifiziert werden. Alpha ist schwach, aber fast vollständig da; die Beschädigung des 
Mittelteils des Buchstaben ist geeignet, ein Omega vorzutäuschen, doch wäre die Rundung viel zu flach. 
Iota ist durch Auswaschung stark vertieft und ähnelt wegen einer Verletzung einem Pi, das aber zu weit 
rechts stünde. 

KAM[ Rang.: ~Q)KA.Ea OY Vels.: ~Q)KA.[f.]a TY[ Koeh!., Rob.: ~Q)KA.[E]a .Y[ Kireh.: ~Q)KA.[{;]a [K]U[pWV Wilh. 
Von Kappa vermeine ich die senkrechte Haste, die Koehler als Tau las, zu erkennen, doch könnte das viel 
eher auch eine Rille im Stein vortäuschen. Velsens Omikron an dieser Stelle ist für mich nicht 
nachvollziehbar. Der Unterschied OY - TY zeigt den Grad der Unsicherheit beider Lesevarianten. Von 
Rho sehe ich dicht an der Bruchkante das untere Ende der Senkrechten und den Unterteil der Rundung. Zur 
Ergänzung s. u. 8.3. 

7 NOGEN Pitt. (1839), (1853): cDOGENcDHPIN Rang.: .. Ö9EV Vels.: .N ögev Koeh!., Rob., Kireh. Zur 
Ergänzung s. u. 9. 4. I. 

TIMI[ Pitt. (1839), Rang.: 1:lJ.l[ficra\ Pitt. (1853): 'T]J.I ll[ Koeh!., Kirch.: ,i]J.ln[p6croBov Wilh. Von Pi sah auch 
Koehler den rechten Winkel der linken Buchstabenhälfte; zumindest die linke senkrechte Haste scheint mir 
vollständig, die rechte ist durch eine Beschädigung undeutlich. Von Rho fehlt oben der Abschluß der 
Rundung; trotz der Risse im Stein sind das kleine Omikron und von Sigma der mittlere Winkel und die 
oberste Haste sichtbar: :> . 

8 'eP BiI]J.lQ.l Pitt. (1839): B]i1J.1Q.l Pitt. (1853): .HNnI Rang. 
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EN[ Pitt. (1839): E[ Pitt. (1853): ETI[ Rang.: E[l]~ Koeh!., Rob., Kirch.: E[l]~ [ßa80~ öpu~u~ Wilh. Iota und auch 
das weniger deutliche Sigma sind erkennbar. Zur Ergänzung s. u . 9.3.3. 

9 t'tE]pUV Pitt. (1839), Rang. : t]I'tEPUV Pitt. (1853) 
'ti]v Pitt. (1839): EV "0 Pitt. (1853): 'ti][v apyuphlv Wilh. Zur Ergänzung s. u. 9.3.2. 

10 "Ci]]v Pitt. (1839), Rob.: "Cli]]v Pitt. (1853), Koeh!., Kirch., Wilh.: .N Rang. Am Beginn der Zeile erscheint mir Eta 
trotz starker Versinterung eindeutig. 

l:roKAetV[ Pitt. (1839): l:roKAet N[ Pitt. (1853), Rang.: l:roKAet l:[ Vels ., Koeh!., Rob. Auch Kirchner hat K[UI], 
obwohl er Kappa auf dem Stein nicht mehr erkennen konnte (der Buchstabe ist unterstrichen). Die 
Verwechslung von Kund l: (Vels.) ist leicht verständlich; von der senkrechten Haste sind wegen starker 
Beschädigung nur Spuren zu erkennen. 

11 1lEv'tIE] KUi Pitt. (1839), Rang.: Kai Pitt. (1853): l: Kui Vels. 
KUp[1!(OcrTJ'tUl] Pitt. (1839): KUp[1lrocraIlEvo~ Kai Pitt. (1853), Rang. Von Pi vermeine ich die linke senkrechte und 

die kürzere rechte Haste auszumachen:r'. 

12 lh]Epov Pitt. (1839): l:1't]EpOV Pitt. (1853): 8al't]EpoV Rang. 
1tOA1V[ Pitt. (1839), (1853): TIOAI ~[Rang.: 1tOAlV T[ Vels. Ny und Tau sind durch neuere Absplitterungen von 

Frg. b heute verschwunden (im Text unterstrichen), aber durch Velsens Abschrift verbürgt. Zur Ergänzung 

s.u.9.!.!. 

13 [ä]v Pitt. (1839), Rang., Vels., Koeh!., Rob.: [ä]v [a<piKTJ"Cul Pitt. (1853). Ny ist heute verloren, scheint aber in 
den alten Abschriften auf (im Text unterstrichen). 

14]1l: Pitt. (1839): E]i~ Pitt. (1853): E]li~ Rang., Koeh!., Rob. 
1tE[v'tE] Pitt. (1839), (1853). 
e\KO[crl E'tTJ 1tUPEA8TJ Pitt. (1839): eiKOcr[l E'tTJ Pitt. (1853): EIKO[<Jl E'tTJ Vels., Koeh!., Rob., Kirch., Wilh. Ein 

zum Epsilon von E"CTJ gehörender rechter Winkel (L) steht am rechten oberen Rand von Frg. b. 

15 oi]ll]ep Pitt. (1839): 'tOu"C]ep Pitt. (1853): aöl't]<p Koeh!. , Rob. 
1t6A[1]~ Koeh!. , Rob., Kireh. Wilh. Die Haste des Iota ist nur in unteren Ansatz zu sehen . 
KOlli~Ecr[8al Pitt. (1839): VOlli~€cr[9]u[1 Pitt. (1853): KOlllSEcr[9ro Rang. : KOlli~€cr9u[1 Vels., Koeh!., Rob.: 

KOlli~€cr9u[l OE .. 10 .. Kireh.: KOllil;€cr9a[l OE 'tOu~ KUp1toul~] Wilh. Der Unterteil des zweiten Iota ist an der 
rechten Bruchkante von Frg. b zu erkennen. Zur Ergänzung s. u. 8. 4. 

16 'tOt~ Pitt. (1839): ."Cot~ Pitt. (1853), Koeh!., Rob., Kirch. 
't€AEcr[m] EV[ Pitt. (1839): 'tEAEcr[UIl]€[VOl Pitt. (1853): 'tEAEcr.\E[ Rang.: n\A€<Jl .E[ Vels., Koeh!. , Rob.: 'tEAEcrl[V]. 

t[KU"CEPOV Kireh.: t[KU'tEPO~ Wilh. Das Ny liegt auf dem Bruch der beiden Fragmente, am kleineren ist die 
rechte Hälfte des Buchstaben noch deutlich sichtbar (Photo). 

17 d]~ "Ci] V Pitt. (1839): €]l~ 'ti]v Pitt . (1853): . ='t11V Rang., Vels.: . 'ti]v Koeh!., Rob. Der erste Buchstabe (E) darf als 
sicher gelten; die von Rangabe und Velsen verzeichneten Querstriche wurden am Original bestätigt. 

l:roK[AEa] Pitt. (1839). 

18 1tu]vmx68Ev Pitt. (1839), Rob. 
A .. A[ Pitt. (1839): ä[v] KEI[ Pitt. (1853): ä[v] KE[ Rang.: I.\ L'[ Vels.: Ii[v] Koeh!., Rob. : Ii[v] oEi[~TJll:roKAi]~ 

Kireh., Wilh. Die von Kirchner und Wilhelm vertretene Lesung basiert auf der Abschrift Velsens und ist 
durch die Wiederauffindung des Frg. b widerlegt. Von Kappa sind deutlich die Enden der beiden schrägen 
Hasten zu sehen ( ::::), Alpha steht am Original wie auf dem Photo außer Zweifel; danach folgt eine 
senkrechte, links stehende H aste, an der man vielleicht auch noch zwei waagrechte Ansätze rechts oben und 
in der Mitte erkennen kann (r). Also sehr wahrscheinlich Rho. Zur Ergänzung s. u. 8.4. 

19 N."C<p Pitt . (1839): .. Tn Vels.: a]lvu"Cro Pitt. (1853), Rang., (?) Koeh!., Rob. Der erste Buchstabe ist größtenteils 
abgerieben. Sichtbar sind zwei (relativ weit links stehende) senkrechte Hasten, von denen die linke oben den 
Ansatz eines Winkels zeigt: also sehr wahrscheinlich Ny, was auch Pittakis bestätigt. 

l:roKAij l:-H[ Pitt. (1839). 
19- 20 ['tij~ Epyucr]lia~ Koeh!., Rob., Kireh. 
20 TAl: Pitt. (1839), (1853), Rang.: .Al: Vels. Ich sehe an dem Original als ersten Buchstaben eindeutig Iota; von 

einer Querhaste gibt es keine Spur. Zur Ergänzung s. u. 8.4. 
AiyOV'to~ iho[u~ Pitt. (1853): iho[u~ Rang. 

21 'tOu~ OE 'tP01tO\)~ Pitt. (1839) Ilcr"Cro 'tO[i]~ Pitt. (J 853), Rang. Zur Ergänzung s. u. 9.5.2. 
22 E1ti "C]ij~ Pitt. (1839) "Cij~ TE[Pitt. (1839): 'tfj~ 't[ou] 1l1[cr90u Kui 'tfj~ Pitt. (1853), Rang.: "C[l]llfj[~ Kai "Cfj~ Koeh!., 

Rob. 
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22-23 dcrnp]u~EWe; Pitt. (1839): AtEm: Vels .: Etcrnp]lu~EWe; Pitt. (1853), Koeh!., Rob. S ist dem E Velsens 
vorzuziehen, da zwei Striche sicher waagrecht, nicht im Winkel zueinander geneigt sind. 

23 't'clJV XPT]~[u'tWv ... ~T]ÖEV] Pitt. (1839): XPT]~u't'w[v .... Kai] Pit!. (1853), Rang.: XPT]~u't'w ... ~[Vels.: XPT]~(i't'w[v Sv 

<!J äv " Kupnwcrle;] Koeh!. , Rob.: XPT]~a't'w[v ono't'av " KUpnWO"le;] Kirch., Wilh. Am Zeilenende hat die 
Entfernung einer Verunreinigung (Teer) einige Buchstaben mehr freigegeben. Man liest nun zweifelsfrei 

XPT]~u'twv ~OlKA[Ei. Von Sigma ist der untere Winkel recht deutlich, der auch nach der Reinigung mit Teer 
ausgefüllt blieb und sich so als schwarze Kontur gegen die saubere Steinoberfläche abhebt. Von Omega 

genügt die rechte Hälfte des Kreises mit dem Abstrich zur einwandfreien Identifizierung. Frei von Zweifel 
ist auch Kappa. Dahinter ist der linke Aufstrich des Lambda auch auf dem Photo gut auszunehmen . Zur 

Ergänzung s. u . 8.5. 
24 ytyv[T]]'t'[al Pit!. (1839): ytYV[E1:!l]l ' Pit!. (1853): yiYVT]'tal Vels. 

~T]ö]E[vi Pitt. (1839): <l[n]El[ölj Pitt. (1853): E.EI[ Rang.: E.-[ Vels.: e['tEl Koeh!. , Rob.: t[nEIÖ<iv Kirch., Wilh. 
Das Pi liegt auf der Bruchka nte zwischen den Fragmenten, doch der rechte Teil des Buchstaben mit dem 
Winkel und der kürzeren Senkrechten ist einigermaßen deutlich. Das zweite Epsilon (auf Frg. b) wurde, 
obwohl zweifelsfrei, von keiner Abschrift berücksichtigt. An der rechten Bruchkante ist möglicherweise 

noch das Iota erkennbar. 
25 ep[yacrtav Piu. (1839): sp[yoA.aß]iav Pitt. (1853): EPl..AAN Rang.: <l py[a]criav Vels., Koeh!., Rob., Kirch., 

Wilh. Vom ersten Alpha existiert zumindest der linke Schrägstrich. 

26 ~T]ÖEV [iiAAQ) Pitt. (1839): ~T]öEvi .rH[ Pit!. (1853): .lrEE[ Rang.: .TEE[ Vels .: ~]i]'tE E[inEiv Koeh!., Rob. , 
Kirch., Wilh. Nach dem Epsilon von dnElv vermeine ich Iota, obwohl es undeutlich ist, erkennen zu 

können. 
27 A<I> .AE[ Pitt. (1839): aq>EA.Ecr9[al Pitt. (1853): aq>EAEcrO[ Rang.: aq>[E]AEcr9[al Koeh!., Rob., Kirch. Wilh. Vom 

zweiten Alpha ist der Unterteil mit dem Querstrich durch die Ausfüllung mit Teer klar sichtbar. 

28 n]lacriav Pitt. (1839). 
ÖIUKOA.Ucrat[ Pitt. (1839), (1853) , Rang.: <lp[yu~Ecr9al EOle; äv Koeh!. , Rob., Kirch. 

29 'to[ Pitt. (1839): tov[ Pitt. (1853): tov-[ Rang.: Tn. - [ Vels .: to[v E'I'T]q>lcr~EVOV (?) Koeh!. , Rob.: to[v 

YEypa~~Evov Kirch., Wilh. Von Ny erkennt man heute zumindest noch das untere Ende der ersten 
Senkrechten; die von Rangabe und Velsen überlieferte Querhaste des Gamma ist am Original wie auch auf 

dem Photo eindeutig zu verifizieren. 
30 M]v Pitt. (1839): äv Pitt. (1853) , Rang. <l lu]v Koeh!., Rob., Kirch., Wilh. An der Kante des Ausbruchs liegt der 

rechte Schrägstrich des Alpha. 
ElnT][l 't'OU'tOle; <lvav't'ta Rang. Vom zweiten Iota blieb der obere Teil erhalten . 
[ii <lm'l'T]q>tcrT]'t'al Piu. (1839): [ii <lm'l'T]cpicrT]'t'al <lvuvna ehe; BEi Pitt. (1853). 

31 eA.]t cr9at Piu. (1839). 
ÖcpEiA.El Pitt. (1839): Ö<pE1A.[ttW OÖtOe; öpaXlluc; Pitt. (1853): Ö<pElA.[€tOl Koeh!. , Kirch., Wilh.: Öq>ElA.[EIV Ulhov 

X1A.iae; Ilpax~uc; Rob. Vor der Beschädigung sieht man die senkrechte Haste mit den Ansätzen der 
Querstriche, also Epsilon. Nach der Beschädigung erkennt man den für das Omega charakteristischen 

Winkel zwischen dem Kreis und dem Abstrich. Zur Ergänzung s. u. Anm. 114. 

32 Kai [tiP] t..I[i tiP Pitt. (1853): [K]ai..t..[ Rang.: .A .. t..[ Koeh!., Rob., Kirch.: [K]a['t'u]Ö[IKOe; 't'E YEVEcr90l Wilh. Von 
Kappa blieb nur die senkrechte Haste erhalten. Vor dem Delta, das sicher ist, sieht man recht deutlich eine 
Senkrechte, die für ein Iota zu weit rechts steht, aber auch keine Spur eines Querstriches oder Winkels 
erkennen läßt. Eine Schräge, wie sie Wilhelms Ergänzung, nach der an dieser Stelle Alpha stünde, verlangen 
würde, ist ausgeschlossen. Zur Ergänzung s. u. 8.6. 

32-33 't'ij Ka't'a-] ... ßoAEi Pit!. (1839): t1;1 Ino]AEl Pitt. (1853), Koeh!. , Rob. , Kirch , Wilh. sc. unOölKov dvUl vel 
unoolKOe; i:cr't'Ol Koeh!.: unoolKov E(val (?) Rob. 

34 tilcra]l Pit!. (1853). 
Elln[pocr9Ev Pitt. (1839): E~npo[ Pitt. (1853): ENTIn[ Rang. : T.lEEYTIO[ Vels.: Ellno[pIKaie; ÖiKate; Koeh!. , 

Rob. Vom My ist die rechte Buchstabenhälfte zweifels frei lesbar. Allerdings steht der Buchstabe etwas weit 
links. Der spitze Winkel oben schließt Ypsilon (Vels.) und Ny (Rang.) aus. 

35 .... KA.ElttOlV YTI[ Pitt. (1839): ii] KA.ElttOlV ii uno no[A.ElltOlV aq>alpE9Eie;] Pitt. (1853): uno]KA.EntWV ii uno 
[noAE~tOlV (?) Rang. 

36 't']EXVclJV AA.EI[ Piu. (1839): t]EXvrov uAicrK[T]'t'at Pitt. (1853): (XElpO)t]EXvroV (?) Rang.: uAicr[KT]tUl Koeh!., 
Kirch., WiIh.: UA\O"[K ... Rob. Das obere Ende einer senkrechten, rechts stehenden Haste ist der Rest des 
Kappa. 
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37]€pyai;ovo[ Pitt. (1839): 'tOt<; I e]pyai;Oj.lEvo[l<; Pitt. (1853), Rang.: e]pyai;Oj.lEvo[ Koeh!. , Rob. : e]pyai;oj.l€vo[v 

[önoölKo<; EO"tUI nil nol"-€l] Kirch. 
38 ~]coKA,el Pitt. (1839): ~]COK"-E[i Pitt. (1853) : ~]COK,,-(ei Rang.: ~o.KAE' Vels. : ~COKA,e[ Koeh!. , Rob., Wilh .: 

~COK"-€(t ti;<; ßM.ß1l<; Kireh. Der linke Schrägstrich und der (auch von Velsen vermerkte) Winkel des Alpha 
von ~coK"-Ea blieb erhalten. 

39]flAI[ Pitt. (1839): ]flA[ Pitt. (1853), Rang.: ~o.KAE.flA[ Vels. Das Iota von ~coK,,-€i ist vorhanden. 
40 ]A[ Pitt. (1839) , Rang.: ]AN[ Pitt. (1853): .OA[ Vels. ]no,,-[ Koeh!., Rob., Kirch., Wilh. Zu Beginn ist Eta auch 

auf dem Photo deutlich. Davor ist keine rechte Haste mehr sichtbar, obwohl am Stein Platz wäre, d. h. Eta 
könnte nicht Ny sein und davor etwa Eta, wie für tljv. Auch das Iota vor dem Bruch ist deutlich. 

8. Auswertung der Neulesungen 

8. 1. Wilhelm, 209 hat den Versuch unternommen, die in Z. 1--4 erhaltenen Worte zu 
einem sinnvollen Satz zu ergänzen: [Kai vüv aya9la] dcrTjyei'rat L[roKA:fi~ i':K ,mv löirov 
q>allelv]o[~] 1totTJcrecr9at '[llV Ka,acrKWllV (in;acralv] Ka90n av ,mt ÖTJ[llrot ÖOKfit] . Er 
betonte jedoch selbst, daß dieser Versuch "nur mit allem Vorbehalt vorgelegt werden 
kann", und stellte demnach diese Ergänzung auch nicht in den Text, weswegen sie keine 
Aufnahme in den kritischen Apparat fand. Die neu gelesenen Buchstaben könnten mit 
än;acralv in Z. 3/4 in Einklang gebracht werden. In Z. 2 ist Sokles - wie vermutet - jetzt 
durch die Neulesung bestätigt, doch die übrigen Buchstabenreste in Z. 2 und 3 sind mit dem 
Ergänzungsvorschlag nicht vereinbar. 

Als gesichert darf nur die Formel Ka90n liv ,mt ÖTJIl[rot öOKfit gelten, für die es neben 
zahlreichen ähnlichen Formulierungen (z. B. IG 112 96,18 / 19; IG 112 140,12) eine wörtliche 
Parallele in IG 112 112, 12 (362/61) gibt l8 . 

8.2. In Z. 4/ 5 konnte die von Wilhelm vorgeschlagene und wegen öeöox9at auf den ersten 
Blick auch wahrscheinliche Ergänzung zur Beschlußformel nicht verifiziert werden. Die 
Buchstabenreste zu Beginn von Z. 5 CA0AI) erlauben nicht, &ly]a9fit zu lesen, was an 
dieser Stelle auch kaum dem Formular der Zeit entsprochen hätte l9. Nach öeö6x9at ist am 
Stein und auf dem Photo ein Delta deutlich sichtbar. Dies m\lcht Wilhelms Ergänzung zu 
öeöox9at ,fit ßOUA.fit Kai ,mt ÖTJllrot, was niemals mit öt oder einer ähnlichen Partikel 
aufgefüllt wird20, unmöglich. Ohnehin war die Ergänzung wegen der Überschreitung der 
Stoichedonzahl um 4 Buchstaben suspekt21 . Weiters würde sie nicht dem Formular der 

I ~ Z. 11 / 12 ... Kai npocroöov nOlljm:cr9uLT€"-0Ilj.lEVCOV ['tOUtCOV Ka]90nliv t«n Öljj.lCOI öOKi;1 stimmt aufallend 
mit den Buchstabenresten hier in Z. 3/ 4 überein (falls Z. 3, Beginn, ~O~ zu lesen ist) . In Z . 3 würden vor toutcov 
jedoch drei Spatien frei bleiben, die mit einer Partikel auszufüllen wären, um auf die richtige Stoichedonzahl zu 
kommen. Na türlich muß dadurch dieser Ergänzungsversuch Hypothese bloiben. 

19 'Aya9i;1 tUX1l1 steht flls t ausnahmslos (nur in IG 112 338,7-10 i I eine Begründung für das Probouleuma 
eingeschoben) unmittelbar hinter dem Namen des Antragstellers: z. B. IG 112 354, 9/ 10: NN. dn€v' aya9i;l tUX1lll 
[Ö€ÖOx9al t«lI Ölj]j.lCOl; IG 112 244,2: NN. eln€v aya9i;l t 6X11 1 'toi) [Ölj~IOU toB 'AO.,vaicov; ebenso u. 11. in Hesperia 
21 (1952) 355-359, Ne. 5, Z. 5/ 6; Hesperia 28 (1959) 239- 247 + 10111 334, 4' 10 n2 240, 8/9; JO VII 4252, 
10/ 11. Nach diesen Beispielen wäre auch inlG 112 411, 4der Name des Antragstellers und €{n€vzu erwarten, wenn 

hier aya9i;1 tUXTll stünde. 
20 Zumindest nicht in den attischen Inschriften der lykurgischen Zeit; außerhalb Attikas gibt es Beispiele: IG 

XII 7, 53 (242 n. hr., Amorgos) , Z. 17: ÖIO ö€1i6x.Oal öui. 'toii/5t: 'tOü 'Vllq>lO'IICLtO<; ... 
21 Die ÜberWngc der Zeile erklärt Wilhelm, 207 durch Auslassung bzw. engere Schreibung (mit Verweis auf 

IG n2 123, 6). Jedoch erscheint eine Differenz von vier Buchstaben als gravierend, da die Stoichedon-Ordnung 

sonst weitgehend eingehalten wird. 
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lykurgischen Periode entsprechen: oe86x8at wird nämlich niemals mit ßouA:ll und oiil!oC;, 
sondern immer nur mit einem der beiden verbunden22. So muß aufgrund des epigraphi
schen Befundes die Ergänzung zur Beschlußformel unterbleiben23, obwohl die Verbal form 
oe86x8at schwerlich außerhalb dieser Formel vorstellbar ist24. 

Für das Verständnis der Gesamtkonzeption der Inschrift ist die aus dem oben 
Gesagten resultierende Beobachtung nicht unwichtig, daß die oe86x8at - Formel noch 
vor den Sätzen, zu denen die Verben in Z. 1-3 gehören, zu erwarten ist. 

8.3. Z. 6: Durch die Kontrolle der Lesung am Original wurde Wilhelms (206) Ergänzung 
als Ermächtigungsbestimmung (s. u. 10. 1.) bestätigt: dlv]at l!EV LffiKA.[E]a [K]Up,[toV. Am 
Zeilenbeginn ist AI, das bisher nur Velsen sah und auf das sich Wilhelms Rekonstruktion 
stützt, die korrekte Lesung. Auch KUPtoV scheint mir durch die Lesung des - wenn auch 
beschädigten - Rho bestätigt zu sein. Der Buchstabe vor dem Ypsilon, für den die alten 
Abschriften sehr divergierende Lesungen angeben, ist nicht mehr identifizierbar, so daß 
Rho für die Ergänzung ausschlaggebend ist. 

l!EV ist hier die Partikel der Verstärkung, also synonym mit l!T]V25; ein nachfolgendes OE 
ist daher nicht zu erwarten. 

8.4. Z. 18: ön68ev li[v] Kap,[: Das mit KAP- beginnende Wort steht mit auA.A.oyT] in Z. 17 in 
Beziehung26: die auA.A.oyT] fällt der Polis und Sokles überall dort zu, wo KAP- zu erwarten 
sind. In Z. 19/20 endet ein ebenfalls von auA.A.oyT] abhängiges Wort auf -IAL (im Genetiv). 
Die Vermutung liegt nahe, daß in beiden Fällen dasselbe Substantiv mit auA.A.oyT] 
verbunden war, so daß sich - mit Rücksicht auf die Zahl der Positionen - die 
Kombination Kap,L.Jta ergibt. So unterstützt die Neulesung KAP- in Z. 18 den von 
Wilhelm für Z. 19/20 beigebrachten Ergänzungsvorschlag KapnEia, denn nur dieses 
Substantiv paßt in die oben beschriebene Kombination. Bestätigt wird diese Ergänzung 
dadurch, daß dieses Wort auch in Z. 15 an Stelle von ['tOUC; Kapnouc;] gesetzt werden kann 
(gleiche Buchstabenzahl)27. Das bedeutet eine v.:esentliche Vereinheitlichung der Termino-

22 Es gibt keinen Beleg für eine Kombination beider Beschlußkörper. Zahlreich sind in der Iykurgischen Ära 
die ohne Probouleuma vom Demos eingeleiteten Dekrete: os156x9m 't&t OiJl-lool, vgl. R. A. De Laix, Probouleusis at 
A thens. A Study 0/ Political Decision-M aking, Univ. California 1973, 137f. Nur weniger als ein Viertel der Belege 
sind Gesetzesanträge, die in Form eines Probouleuma in die tKKATJcria gebracht werden, vgl. die Übersicht über 
sämtliche Belegstellen bei P. J. Rhodes, The Athenian Boule, Oxford 2 1985, 246-275. 

23 Eine Abweichung vom Formular ist wegen dessen konsequenter Gleichförmigkeit unwahrscheinlich. 
Sollte dennoch eine Beschlußformel vorliegen, müßte sie wegen der Verben in Z. 1-3 zu einem zweiten (oder 
dritten) Beschluß gehört haben. 

24 Ich konnte in den Iykurgischen Dekreten (gesammelt von C. J. Schwenk, Athens in the Age 0/ Alexander. 
The Dated Laws and Decrees 0/ the "Lykourgan Era", Chicago 1985) kein Beispiel für das Vorkommen dieses 
Verbs außerhalb der Formel finden. 

25 LSJ9 s. V.I-IEV, A . 1.; Vgl. E. Schwyzer, Griechische Grammatik 11, München 1950, 569; s. auch I-IEV in IG 112 

404, I!. 
26 Richtig hat Wilhelm, 208 zu Z. 21 bemerkt, daß hier und auch in Z. 17/18 crUAAOyiJ in Zusammenhang mit 

dem ,Produkt' steht. Zutreffend auch seine Beobachtung (208), daß in Z . 7 und 9 (wo 1tpocrooo<; steht) kaum 
dieselbe Bezeichnung des Gegenstandes folgen konnte wie in Z. 19, denn dort ist von "Einkünften, Gewinn" ganz 
allgemein die Rede. 

27 Kap1l0u<; ergänzt Wilhelm, 210 "mit Rücksicht auf Z. 9: 'tiJv KUP1toocrtV, Z. 11: Kaplloiicr9at, Z. 29: 
KapmocrTJ'tat". Kap1tl:ia wird nicht erwogen. S. u. Anm. 54. 

122 Bernhard Palme 

lykurgischen Periode entsprechen: oe86x8at wird nämlich niemals mit ßouA:ll und oiil!oC;, 
sondern immer nur mit einem der beiden verbunden22. So muß aufgrund des epigraphi
schen Befundes die Ergänzung zur Beschlußformel unterbleiben23, obwohl die Verbal form 
oe86x8at schwerlich außerhalb dieser Formel vorstellbar ist24. 

Für das Verständnis der Gesamtkonzeption der Inschrift ist die aus dem oben 
Gesagten resultierende Beobachtung nicht unwichtig, daß die oe86x8at - Formel noch 
vor den Sätzen, zu denen die Verben in Z. 1-3 gehören, zu erwarten ist. 

8.3. Z. 6: Durch die Kontrolle der Lesung am Original wurde Wilhelms (206) Ergänzung 
als Ermächtigungsbestimmung (s. u. 10. 1.) bestätigt: dlv]at l!EV LffiKA.[E]a [K]Up,[toV. Am 
Zeilenbeginn ist AI, das bisher nur Velsen sah und auf das sich Wilhelms Rekonstruktion 
stützt, die korrekte Lesung. Auch KUPtoV scheint mir durch die Lesung des - wenn auch 
beschädigten - Rho bestätigt zu sein. Der Buchstabe vor dem Ypsilon, für den die alten 
Abschriften sehr divergierende Lesungen angeben, ist nicht mehr identifizierbar, so daß 
Rho für die Ergänzung ausschlaggebend ist. 

l!EV ist hier die Partikel der Verstärkung, also synonym mit l!T]V25; ein nachfolgendes OE 
ist daher nicht zu erwarten. 

8.4. Z. 18: ön68ev li[v] Kap,[: Das mit KAP- beginnende Wort steht mit auA.A.oyT] in Z. 17 in 
Beziehung26: die auA.A.oyT] fällt der Polis und Sokles überall dort zu, wo KAP- zu erwarten 
sind. In Z. 19/20 endet ein ebenfalls von auA.A.oyT] abhängiges Wort auf -IAL (im Genetiv). 
Die Vermutung liegt nahe, daß in beiden Fällen dasselbe Substantiv mit auA.A.oyT] 
verbunden war, so daß sich - mit Rücksicht auf die Zahl der Positionen - die 
Kombination Kap,L.Jta ergibt. So unterstützt die Neulesung KAP- in Z. 18 den von 
Wilhelm für Z. 19/20 beigebrachten Ergänzungsvorschlag KapnEia, denn nur dieses 
Substantiv paßt in die oben beschriebene Kombination. Bestätigt wird diese Ergänzung 
dadurch, daß dieses Wort auch in Z. 15 an Stelle von ['tOUC; Kapnouc;] gesetzt werden kann 
(gleiche Buchstabenzahl)27. Das bedeutet eine v.:esentliche Vereinheitlichung der Termino-

22 Es gibt keinen Beleg für eine Kombination beider Beschlußkörper. Zahlreich sind in der Iykurgischen Ära 
die ohne Probouleuma vom Demos eingeleiteten Dekrete: os156x9m 't&t OiJl-lool, vgl. R. A. De Laix, Probouleusis at 
A thens. A Study 0/ Political Decision-M aking, Univ. California 1973, 137f. Nur weniger als ein Viertel der Belege 
sind Gesetzesanträge, die in Form eines Probouleuma in die tKKATJcria gebracht werden, vgl. die Übersicht über 
sämtliche Belegstellen bei P. J. Rhodes, The Athenian Boule, Oxford 2 1985, 246-275. 

23 Eine Abweichung vom Formular ist wegen dessen konsequenter Gleichförmigkeit unwahrscheinlich. 
Sollte dennoch eine Beschlußformel vorliegen, müßte sie wegen der Verben in Z. 1-3 zu einem zweiten (oder 
dritten) Beschluß gehört haben. 

24 Ich konnte in den Iykurgischen Dekreten (gesammelt von C. J. Schwenk, Athens in the Age 0/ Alexander. 
The Dated Laws and Decrees 0/ the "Lykourgan Era", Chicago 1985) kein Beispiel für das Vorkommen dieses 
Verbs außerhalb der Formel finden. 

25 LSJ9 s. V.I-IEV, A . 1.; Vgl. E. Schwyzer, Griechische Grammatik 11, München 1950, 569; s. auch I-IEV in IG 112 

404, I!. 
26 Richtig hat Wilhelm, 208 zu Z. 21 bemerkt, daß hier und auch in Z. 17/18 crUAAOyiJ in Zusammenhang mit 

dem ,Produkt' steht. Zutreffend auch seine Beobachtung (208), daß in Z . 7 und 9 (wo 1tpocrooo<; steht) kaum 
dieselbe Bezeichnung des Gegenstandes folgen konnte wie in Z. 19, denn dort ist von "Einkünften, Gewinn" ganz 
allgemein die Rede. 

27 Kap1l0u<; ergänzt Wilhelm, 210 "mit Rücksicht auf Z. 9: 'tiJv KUP1toocrtV, Z. 11: Kaplloiicr9at, Z. 29: 
KapmocrTJ'tat". Kap1tl:ia wird nicht erwogen. S. u. Anm. 54. 



Ein attischer Prospektorenvertrag? 123 

logie, da das - von Wilhelm übrigens unerklärte - Nebeneinander von Kapm:ia und 
Kapnoc; in gleicher Verwendung und Bedeutung wegfällt. 

Schon Wilhelm hat vermerkt, daß der Wortsinn etwa eine "zusammenfassende 
Bezeichnung des jährlichen Ertrages" sein müßte, hat dafür aber keine Belege vorgelegt28 . 

In der Tat findet sich das Wort zwar nicht - soweit ich gesehen habe - in den 
gleichzeitigen attischen Inschriften, ist aber literarisch, in den Papyri und auch auf 
Inschriften außerhalb Attikas in der von Wilhelm postulierten Bedeutung belegt. Von den 
eher spärlichen29 inschriftlichen Belegstellen ist besonders signifikant die Verwendung des 
Wortes im sog. Testamenturn Epictetae aus Thera30, wo Einnahmen aus Grundbesitz 
(Xffipiov) mit Kapm:tat bezeichnet werden. In gleicher Verwendung begegnet Kapm:ia auf 
einer Inschrift aus Thessalonike31 , wo es die (explizit jährliche) Abrechnung des Reinertra
ges bedeutet. Aufschlußreich ist auch eine Inschrift aus Andros32, wo unter Kupm:iu .rov 
KPSroV wohl die Einnahmen aus dem Opferfleisch zu verstehen sind. In Papyri des 3. und 2. 
Jh. wird mit Kapnsla ebenfalls "Ertrag, Einnahmen aus Kapitalien, Ämtern, Liegenschaf
ten" bezeichnet33 . Sowohl aus den Papyri als auch aus den Inschriften wird deutlich, daß 
Kapnsia nicht "Ernte, Ernteertrag" heißt34. Von den literarischen Belegen ist vor allem 
Poly bi os 31. 21, 8 zu nennen: Nachdem Gebietsstreitigkeiten zwischen Karthago und 
Massinissa vom Senat für den letzteren entschieden worden waren, verlor Karthago nicht 
nur das Land und die Städte, sondern mußte zusätzlich 500 Talente als Entschädigung 'tfjc; 
Kapnslac; .rov XPOVffiV, E~ 00 auvEßTt ysvea9at 'tilv ullq>taßil'tTt<Jlv bezahlen. Es ist evident, 
daß die Reparationszahlungen nicht nur anhand der verlorenen Ernten berechnet wurden, 
sondern daß die Berechnungsgrundlage sämtliche Einnahmen waren. In derselben 
Bedeutung, die wir für Kupnsla in der Sokles-Inschrift postuliert haben, verwenden die 

2~ Wilhelm, 210. Widersprüchlich und unzutreffend seine Deutung 209: hier versteht Wilhelm Kup1teiu 
nämlich nicht mehr als finanzielle Einnahmen, sondern materiell als Menge des geschürften Erzes bzw. müßte man 
es bei landwirtschaftlicher Intepretation als Ernteertrag = Fruchtertrag auffassen, was dem Wortgebrauch 
keinesfalls zu entnehmen ist (s. u. Anm. 34). 

29 Unter Verwendung der (allerdings selektiven) Indices von Sylloge, BE, SEG und, soweit vorhanden, JG 

konnte ich nur 4 weitere Belege auffinden. Die der So kIes-Inschrift zeitlich am nächsten stehende Vergleichsstelle 
in einer Urkunde aus Epidauros (3./2. Jh.) ist sprachlich nicht eindeutig: JG JV2 1, 75, 37: 1tepi OE 1:iiiv Kup1teiOlV 
Kui ,[uv E1tt]voJ.läv. Es ist unklar, ob der Gen. PI. zu Kup1teiu, -u~ oder KUP1teioV, -ou (Feldfrucht) gehört. 

30 JG XlI 3, 330, 72 + JG XII SuppI. 3. 85 (= SEG 25, 915; 3./2. Jh.): 6. Kup1tdu Tiiiv 1tpOOeOT]AOlJ.lEVOlV 
XOlpiOlV. Die KUP1teiU soll durch eine jährliche Geldzuwendung ersetzt werden, was klarstellt, daß nicht etwa der 
Ertrag in Früchten gemeint ist, sondern der finanzielle Profit, der aus der Ernte gezogen wird und der pauschal 
abgeglichen wird. Überdies liegt die Akzentuierung auf jäh r I ich e m Ertrag, da er durch eine jährliche 
Geldzuwendung ersetzt werden soll. 

3\ IG X 2, 259,7 (= SEG 30, 622; I. Jh. n. Chr.): sq>' cP 'tt;Vli=gp1t1WV EXOV1:OlvKg9' ho~yeivT]'tUlund 15: Eq>' Q 
Tfi~ KUp1t11U~ J.le'tExOUO'lV. Ein Mystenverein soll Anteil an der Kupm:iu eines Weinberges haben. Auch hier darf 
man voraussetzen, daß KUp1teiU nicht die Trauben, sondern die durch ihren Verkauf erzielten Einnahmen meint. 

32 JG XII 5, 721, 7 (I. Jh.). VgI. SEG 16,483. 
33 Die frühen Belege: P .Eleph. 14, 13 (3. Jh.): Sporteln aus einem Amt; P.Tebt. I 5, 66. 68 (mit Komm. zu Z. 

41); 6, 23. 24 (2. Jh.) und P.Lond . III 17, S. 46 (2. Jh.): Einkommen aus Großgrundbesitz. Zahlreiche weitere, 
zeitlich spätere Belege bei Preisigke, WBs. v., E. Kießling, Suppl. s. v., S. Daris, Spoglio lessicale s. v. und Preisigke, 
Fachwörterbuch s. v. Man beachte auch die Verweise auf s1ttKupm:iu. 

34 In den attischen Inschriften wird für "Ernteertrag, Ernte" (der Feldfrüchte) durchwegs KUp1tO~ gebraucht, 
z. B. in JG 112 140, 13; JG n2 682, 36; IG Ie 2492, 19.42; IG 112 2498, 22; IG n2 2956,4; JG 112 2957,6/7. Ebenso 
verhält es sich, nach den Belegen in Preisigke, WB s. v., zu urteilen, in den Papyri. 
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attischen Redner derselben Epoche öfters das Kompositum ETClKUpn:ElU35 für "Profit, 
Einnahmen aus Kapitalien oder Grundstücken". Auch Inschriften und Papyri belegen 
diesen mit Kupm;ia gleichen Wortsinn36. 

Resumee: KUpn:ElU (und En:tKUpm;iu) bezeichnen nach den Parallel stellen die Einnah
men, die ein' Grundstück oder Vermögen37 (pro Jahr) abwirft. Einnahme ist dabei nicht 
materiell als "Ernte, zutage gefördertes Erz" oder ähnliches zu verstehen, sondern 
finanztechnisch als Summe, die als Profit (z. B. mittels Verpachtung) erzielt wird. Den 
finanztechnischen Aspekt unterstreicht auch das zu KUpn:ElU gehörende Verb KOJ..lil;tcr9ut 
(Z. 15), das in der medialen Form häufig die Bedeutung "eintreiben, sich erwerben" 
(Xpl]J..lu.u, .OKaV, nJ..ll]v, J..ltcr90v etc.) hat38. 

8.5. Z. 23: ~o)KA[d: Die Ergänzung im Dativ ergibt sich aus der Parallele zu äv] I.fjt n:OAEt 
yiYV[l1].Ut im selben Satz. Als Ausdruck, der den Vergleich mit der Polis herbeiführt, bietet 
sich nach der Stoichedonzahl am besten Ku9an:Ep av an, das gut die quasi-staatliche 
Stellung des Sokles während seiner Nutzungsperiode ausdrückt: "so, als ob es der Polis 
zustünde"39. 

8. 6. Auch in Z. 32 konnte die alte Lesung nicht bestätigt werden. Die Ergänzung bleibt 
weiterhin problematisch, obwohl der Zusammenhang hier eindeutig ist: sinngemäß ist zu 
erwarten: "und er (sc. der Zuwiderhandelnde) soll für den Schaden aufkommen"40. 

Wilhelm, 213 zitiert zwar die Stellen aus Demosthenes und Pollux41 , welche die 
Konsequenzen für eine Behinderung der Nutzungsrechte beschreiben und aus denen 
hervorgeht, daß der Zuwiderhandelnde dem zur Nutzung Befugten eine Buße zahlen 
mußte; trotzdem ergänzt er in Z. 33 n:O]AEt. Hier darf man wohl mit Sicherheit annehmen, 
daß der zu schützende Privatmann genannt ist, also ~lo)K]Ad, denn die an den Staat fallende 
Geldstrafe ist unmittelbar zuvor angeführt. Folglich verbindet das in Z. 32 Mitte 
anzunehmende J$:u[i] die ,öffentliche' und die ,private' Sanktion gegen Personen, die Sokles 
das zugestandene Recht auf dem Wege eines Volksbeschlusses entziehen wollen (Z. 29-
34). Die Ergänzung [K]u[.a]o[tKo<; .E YEVEcr90) .fjt In:O]AEt fällt schon wegen der falschen 
Stoichedonzahl, wenn man ~o)KAd (das überdies wohl ohne Artikel gestanden wäre) statt 
n:OAEt einsetzt. Die Überprüfung des Originals ließ [K]a[.a]o[tKo<; auch aus epigraphischer 
Sicht unmöglich erscheinen. Trotz der Unsicherheit in der Lesung des Buchstaben vor 

35 Besonders Andok. I (Myster.), 92 Bezeichnung für den Pachtertrag, Demosth. 27 (Aph. I), 50. 64 und Isok, 
8 (Frieden), 125: ca<; E1ttKUPlliu<; AUIlßUVEtv, vgl. Platon, Polit. 955d. Weitere Belege bei LSJ9 s. v. E1ttKUPllEtU 3 
und 4: "revenue from property, profit". 

36 Attisch Z, B. IG 13 421, 20ff.; IG 13 428, 5; IG 13 430, 11; Außerhalb Attikas: z. B. IG IV2 I, 76, 38 
(Epidauros, Mitte 2. Jh.), IG IV2 1, 77, 7 (Epidauros, 1. Hälfte 2. Jh,) IG XIV 645, 1,108. 152 (Heraklea), Lex. 
Gort., Ie IV 72, 7, 33. Papyrologische Belege bei Preisigke, WB und Daris, Spoglio lessicale s. V. 

37 In den Inschriften ist fast immer Grundbesitz betroffen, doch gibt es Ausnahmen wie IG xn 5, 721, 7, 
E1ttKUPllEiu bezieht sich dagegen (besonders im Sprachgebrauch der Redner) hauptsächlich auf Kapitalbesitz. 

38 Beispielsweise bei Demosth, 30 (Onetor I), 9 und Lys, 32 (Diogeit,), 8. Eine Übersicht über die 
inschriftlichen Belege mit Kontext bietet Syll.3 IV (Index) s. v. KOlli~ro. 

39 Ku8ullEP ist in der Sprache der Dekrete die beliebteste Gleichheitspartikel, vgl. K. Meisterhans, 
Grammatik der attischen Inschriften, Beriin 31900, 257, 47) und 51). 

40 Ähnliche Bestimmungen, aber nie im Wortlaut, der hier passen würde, z. B. in: IG n2 2492, 9; IG 112 2496, 
22; IG n2 2497, 14. 

41 Demosth. 37 (Pantain,), 35 und Pollux 8,59, 
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Delta (Eta oder Iota?) ist soviel klar, daß eine schräge Haste - und somit Alpha -
ausgeschlossen werden darf. 

Die Unsicherheit des Buchstaben vor Delta macht eine fundierte Ergänzung 
unmöglich, zumal keine vergleichbare, hier passende Formulierung in den attischen 
Inschriften gefunden werden konnte. Von der Stoichedonzahl ausgehend können aber 
einige Ergänzungsvorschläge beigebracht werden, die als Möglichkeiten in Betracht 
gezogen werden sollen. Hält man beispielsweise den Buchstaben vor Delta für ein Iota, 
bietet sich i8[iat tl1tOötKOC; EeHco ~ICOKlA.d an, um die Privatklage gegenüber der Buße für 
den Staat herauszustreichen42. Liest man an der fraglichen Stelle ein Eta, würde sich eine 
Ergänzung wie etwa 1]8[tKllKcOC; unonvETco ~ICOK]A.d anbieten43 . Allerdings sprechen die 
inschriftlichen Belege eher für eine Konstruktion unoTivco nvi nva44 . Immerhin begegnet 
unoTivco häufig mit einer Partizipialkonstruktion45 . Weniger wahrscheinlich ist, daß eine 
Formulierung mit ~ 8[iKll ... die Lücke gefüllt hat, denn dann würde ein Subjektswechsel 
vorliegen. Bis zur Auffindung einer wörtlichen Parallele muß die Ergänzung in Z. 32 offen 
bleiben. 

9. Inhaltliche Interpretation 

Die frühen Editionen und die ältere Literatur charakterisieren die vorliegende 
Inschrift als Pachtvertrag, in dem Sokles als Pächter von Staatsland fungiert. Dabei wird 
fast einstimmig davon ausgegangen, daß agrarische Nutzung der Zweck der Pacht sei46. 

Erst Wilhelm hat, unterstützt von Schönbauer, eine neue Interpretation vorgeschla
gen, welche Bergbau als das dem Vertrag zugrunde liegende Geschäft erweisen will47 . 

Sokles sei ein Bergbauspezialist, dem Athen die Suche und den Abbau von Erzvorkommen 
aufStaatsland überlasse. Weitgehend wurde zwar Wilhelms Interpretation akzeptiert48 , z. 
T. wurde aber auch betont, daß eine agrarische Erklärung des Inhalts ebenso möglich sei. 
So hat man aufgezeigt, daß sich Wilhelms Erklärungsmodell ausschließlich auf seine 
Ergänzungen, insbesondere Z. 8/9, stütze49. 

42 Eine ähnliche Formulierung findet sich in IG n2 2492, 29-31: {:av ö€; 'tt~ Ei7tEt Ti E7tlIl'TJq>icrEl 7tapa 'tUcrIiE 
'ta~ crl)Vei]Ka~ ... eIvat U7t615tKOV 'tOi~ ~tcrero'tUi~ 'tfj<; ßAUßTJ<;. Eine umfangreiche Zusammenstellung der 
Strafandrohungen gibt W. Larfeld, Handbuch der griechischen Epigraphik 2, 2 Leipzig 1902,693-695. 

43 Diesen Ergänzungsvorschlag verdanke ich Prof. G. Thür, der darauf hinweist, daß sinnvollerweise die 
Strafe an die Polis jeder zahlen mußte, der einen entsprechenden Antrag stellte, die private Buße an Sokles wohl 
erst fällig war, wenn dieser durch Annahme des Antrags konkret eine Vermögenseinbuße erlitten hatte. Zu IllitKero 
als "Vermögensschaden zufügen" vgl. beispielsweise Demosth. 37 (Pantain.), 16 und passim; speziell im 
Zusammenhang mit Bergbaudelikten: 37,39. 

44 Mit nvi 'ttva: IG n2 1263,43---45; IG JJ2 1273,21-26; IG n2 1292, 15-17. 'tfj~ ßAUßTJ<; in Z. 33 würde 
nv\ ('ti) nvo~ verlangen. 

45 Z. B. in IG n2 149,2; IG n2 278, 8; IG n2 1225, 18/19. 
46 So alle oben 5. l.-5. 7. zitierten Editoren vor Wilhelm (außer Velsen). Weiters E. Ziebarth, Beiträge zur 

Geschichte des Seeraubs und Seehandels im alten Griechenland, Hamburg 1929, 12l. A. B. Büchsenschütz, Besitz 

und Erwerb im griechischen Alter/um, Halle 1869,92 mit Anm. I (unter der Verpachtung von Ländereien zitiert) , 

W. Larfeld, (s. o. Anm. 42) I, I, Leipzig 1898, 102, Nr. 203; Schultheiß, 2105 (spricht von "Zeit der Ernte"). 
Vorsichtig nur Kahrstedt, 48: "Freilich ist nicht sicher, daß es sich um einen Acker handelt; die ganze Sache ist 
singulär ... ". 

47 Wilhelm, 208 und Schön bauer, 187f. 
48 Z. B. Harrison, 315, Appendix D. Healy, 104 gibt die unsichere Zuordnung zu, führt die Inschrift aber als 

Zeugnis für die Verwaltung von Minen an. 
49 Schwankend Hopper, 208 und nachdrücklich Behrend, 71f. 
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und Erwerb im griechischen Alter/um, Halle 1869,92 mit Anm. I (unter der Verpachtung von Ländereien zitiert) , 

W. Larfeld, (s. o. Anm. 42) I, I, Leipzig 1898, 102, Nr. 203; Schultheiß, 2105 (spricht von "Zeit der Ernte"). 
Vorsichtig nur Kahrstedt, 48: "Freilich ist nicht sicher, daß es sich um einen Acker handelt; die ganze Sache ist 
singulär ... ". 

47 Wilhelm, 208 und Schön bauer, 187f. 
48 Z. B. Harrison, 315, Appendix D. Healy, 104 gibt die unsichere Zuordnung zu, führt die Inschrift aber als 

Zeugnis für die Verwaltung von Minen an. 
49 Schwankend Hopper, 208 und nachdrücklich Behrend, 71f. 
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Im folgenden soll versucht werden, beide Interpretationsmöglichkeiten auf ihre 
Wahrscheinlichkeit hin zu untersuchen. Mit Recht folgen alle bisherigen Kommentatoren 
einem dieser beiden Interpretationsmodelle, denn für eine in anderem Sinne schlüssige 
Erklärung bietet die Urkunde kaum Anhaltspunkte. So steht beispielsweise der durch die 
OLKll SIl1tOPtKT] (Z. 34) (s. u. 10.3) naheliegenden Vermutung, daß es um ein mit Seehandel 
oder -darlehen zusammenhängendes Geschäft gehen könnte, die Bestimmung über die 
abwechselnde Nutzung im Wege, deren Sinnhaftigkeit bei einem derartigen Geschäft nicht 
einsichtig wäre. Auch fällt es in solchem Zusammenhang schwer, sich die Funktion der 
Polis und die spyuaLu des Sokles (Z. 25) als Bedingung vorzustellen. 

9. 1. Gesichertes 

9. 1. 1. Die Vertragspartner: Als gesichert darf die Gleichsetzung von Sokles einerseits und 
der Polis andererseits gelten, denn sie scheint zweima150 explizit im Text auf: 
a) in Z. 12/13 ist die Verbindung der beiden Akkusative 't111l1tOAtV -1:ffiKAEU durch [10 

IlEV €]n;pov - 't[ 0 OE €'t€pov] gegeben. Auf diese Verbindung weist zusätzlich svunu~ 
(Z. 13) in der nachgestellten Position, s. u. 9. 4. 2. 

b) in Z. 23/24 treten nochmals Sokles und die Stadt parallel auf; zur Ergänzung s. o. 8. 5. 
Weiters spricht die Formulierung von Z. 16: KOIlLS€aeUt ... 'tOi~ UU'tOlV 'tEA€O'tV 

S1j:[u't€pOV5l von mehr als einem Unternehmer. Wieder sind Sokles und die Stadt die einzige 
Person bzw. Institution, auf die sich UU'tOlV beziehen kann. Damit stehen als Vertragspart
ner, die abwechselnd (SVUAAa~) die Nutzung (KUP1tffiO't~ Z. 10) innehaben, Sokles und der 
Staat fest52. 

9. 1.2/ Kein Zweifel dürfte auch über die Dauer des Vertrages von 25 Jahren bestehen, die 
zweimal im Text steht (Z. 10/11 und 14)53. 

9. 2. Der Gegenstand des Vertrages 

Unumstritten ist auch, daß die Erbringung einer bestimmten Leistung durch Sokles 
die Vorbedingung (S1t€tOUV in Z. 8/9 und 24/25) darstellte, um in den Vorzug der mit dem 
Staat abwechselnden Nutzung zu kommen. In Z. 25 wird diese Leistung (im zweiten 
S1t€tOuv-Satz) spyuaLu genannt. Dieses Substantiv wie auch das Verb spyuS€aeat (Z. 28 
und 37) können jedoch, wie Lauffer überzeugend nachgewiesen hat54, jede Art von 

50 Behrend, 72 stellt die Parallelisierung der Akkusative in Z. 12/13 in Frage, da ihm das zweite 
Nebeneinander von Sokles und·der Polis in Z. 23/24 noch unbekannt war (Neulesung). 

51 Obwohl es die Stoichedonzahl um eine Position überschreiten würde, zog Wilhelm E[KU1EpOO~ dem genau 
passenden E[KU1EpOV vor, wohl mit Rücksicht auf al.l(p01EPOt~ (Z. 13/14) und Utl1WV (Z. 16). Sprachlich ist aber 
auch EKU1EPOV möglich (so Kirchner). 

52 Ebenso J. Velissaropoulos, Les naucteres grecs, Paris 1980,240 (Hautes etudes du monde greco-romain 9). 
53 Undeutlich ist diesbezüglich [a~cp01Epollt~ in Z. 13/14, das im strengen Wortsinn für jeden Vertragspart

ner eine 25-jährige Nutzung bedeuten könnte. Abgesehen von der Tatsache, daß eine 50-jährige Oültigkeitsdauer 
für einen Vertrag mit einem Privatmann eher unwahrscheinlich ist (die längste bekannte Vertragsdauer ist 40 Jahre 
in 10 112 2429), sprechen zwei grammatikalische Argumente gegen diese Auslegung: in Z. 10, der ersten 
Erwähnung der 25 Jahre, müßte vor Sokles unbedingt Kui ("sowohl- als auch") stehen; statt [a~cp01EpO llt~ wäre 
im mit E(o~ iiv beginnenden Satz Z. 13/ 14 [EKu1Epollt~ zu erwarten, das aber um einen Buchstaben zu wenig hätte. 

54 Lauffer, 14f. basierend aufThuk. 4,103, Demosth. 37 (Pantain.), 28.35 und Xenoph. Poroi 4,3.12.25.32. 
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handwerklicher und unternehmerischer Tätigkeit ausdrücken. Allerdings ist ~pyacria in der 
Bedeutung einer zu erbringenden Leistung, welche Voraussetzung für die Erlangung eines 
vertraglich festgelegten Nutzungsrechts ist, in den Inschriften nur noch einmal belegt: im 
Vertrag der Stadt Eretria mit dem ,Tiefbauingenieur' Chairephanes wird die Trockenle
gung eines Sumpfes und die damit verbundene Neuerschließung bzw. Urbarmachung von 
Ackerland ebenfalls mit dem Begriff ~pyacria umschrieben55. 

Die Ähnlichkeit der Sokles-Inschrift mit dem Chairephanes-Vertrag ist schon vor 
langer Zeit bemerkt 56, zum Teil auch überbetont worden57. Vergleichbar ist lediglich die 
Situation des Vertrages, nämlich die Ermächtigung eines Unternehmers zur Durchführung 
von Arbeiten, nach deren Ausführung er ein bevorzugtes Nutzungsrecht für einen 
bestimmten Zeitabschnitt erhält. 

Somit besteht der Vertrag mit Sokles streng genommen aus zwei Abmachungen: 
er s t e n s einem Werkvertrag; nach dessen Erfüllung (Erfolgsnachweis, Z. 8/9, s. u. 9. 3. 3) 
tritt z w e i t e n s die Vereinbarung bezüglich der abwechselnden Nutzung, quasi als Entgelt 
für die erbrachte Leistung, in Kraft. Wenn auch die Art der Nutzung differiert58 , ist durch 
diese Situation die Ähnlichkeit mit dem Chairephanes-Vertrag gegeben und gerade hierin 
liegt der entscheidende Unterschied zu den Bodenpachtverträgen, bei denen der Unterneh
mer an keine Vorleistung gebunden ist. Generell ist festzuhalten, daß der Aufbau und 
Inhalt der Sokles-Inschrift sowohl von den Bodenpachturkunden als auch von den 
Poletenberichten der Bergwerksverpachtung deutlich abweicht. Griechische Werkverträge 
kennt man in erster Linie im Zusammenhang mit Bauunternehmungen59, was aber wegen 
der Bestimmungen über die Nutzung und nach den Vergleichsurkunden zu urteilen, hier 
auszuschließen ist. Liegt also im Chairephanes-Vertrag die einzige vergleichbare Situation 
vor, so darf man wohl davon ausgehen, daß auch die den beiden Urkunden zugrunde 
liegenden Geschäfte ähnlich waren. Die ~pyacria des Sokles war wohl - in Analogie zu 
Chairephanes - eine Erschließung oder Aufschließung. Daß es gilt, Einnahmequellen zu 
erschließen, geht tatsächlich schon aus Z. 7/8 Ö9EV cpTJcriv n'w. 1t:p.oQ'[Oöov EcrEcr9at 'ton] 
öf]IlCOt hervor. 

Resümee: Ohne daß die Art der Erschließung schon jetzt genauer zu definieren wäre, 
darf vorerst als gesichert festgehalten werden, daß es sich um eine Abmachung zwischen 
dem Staat und dem Unternehmer Sokles handelt (Z. 12/13, 23/24). Mit weitgehenden 
Vollmachten ausgestattet (Z. 6) verpflichtet sich Sokles, eine ~pyacria (Z. 25, 27/28) zu 
leisten, die dem Staat Einkünfte (1t:pocroöoc;;, Z. 7 und 9) bringt. Dafür räumt der Staat 
Sokles für 25 Jahre (Z. 10/11 und 14) eine Beteiligung am Gewinn ein, und zwar unter den 
gleichen Prämissen, unter denen er selbst den Gewinn schöpft (Z. 20-24). Weiters erläßt 

55 IG XTl9, 191 (322-309 ß08), s. dazu G. Thür, Bemerkungen zum altgriechischen Werkvertrag, in: Studi in 
onore di Amaldo Biscardi 5, Milano 1984,512 und bes. Anm. 118 mit neuerer Literatur. 

56 Bereits von Koehler im Kommentar zu IG II 203 festgestellt und seither nicht mehr in Zweifel gezogen, vgl. 
Behrend, 72. 

57 Irreführend ist Schultheiß, 2105, der von einer "gleichen Bestimmung" hinsichtlich der Nutzung spricht. 
Diesbezüglich richtig schon die Kritik von Wilhelm, 211. 

58 Chairephanes erhält als ,Entgelt' das gewonnene Ackerland für 10 Jahre zur Pacht, und zwar bei 
Anrechnung einer (wohl günstigen) Pachtsumme von insgesamt 30 Talenten. Zum Pachtverhältnis s. u. 9. 6. 3. 

59 Zum Werkvertrag s. Thür (s. o. Anm. 55). Zu ähnlichen außerattischen Verträgen mit Privatpersonen vgl. 
z. B. R. Koerner, Viel' frühe Verträge zwischen Gemeinwesen und Privatleuten, Klio 63 (1981) 179-206. 

Ein attischer Prospektorenvertrag? 127 

handwerklicher und unternehmerischer Tätigkeit ausdrücken. Allerdings ist ~pyacria in der 
Bedeutung einer zu erbringenden Leistung, welche Voraussetzung für die Erlangung eines 
vertraglich festgelegten Nutzungsrechts ist, in den Inschriften nur noch einmal belegt: im 
Vertrag der Stadt Eretria mit dem ,Tiefbauingenieur' Chairephanes wird die Trockenle
gung eines Sumpfes und die damit verbundene Neuerschließung bzw. Urbarmachung von 
Ackerland ebenfalls mit dem Begriff ~pyacria umschrieben55. 

Die Ähnlichkeit der Sokles-Inschrift mit dem Chairephanes-Vertrag ist schon vor 
langer Zeit bemerkt 56, zum Teil auch überbetont worden57. Vergleichbar ist lediglich die 
Situation des Vertrages, nämlich die Ermächtigung eines Unternehmers zur Durchführung 
von Arbeiten, nach deren Ausführung er ein bevorzugtes Nutzungsrecht für einen 
bestimmten Zeitabschnitt erhält. 

Somit besteht der Vertrag mit Sokles streng genommen aus zwei Abmachungen: 
er s t e n s einem Werkvertrag; nach dessen Erfüllung (Erfolgsnachweis, Z. 8/9, s. u. 9. 3. 3) 
tritt z w e i t e n s die Vereinbarung bezüglich der abwechselnden Nutzung, quasi als Entgelt 
für die erbrachte Leistung, in Kraft. Wenn auch die Art der Nutzung differiert58 , ist durch 
diese Situation die Ähnlichkeit mit dem Chairephanes-Vertrag gegeben und gerade hierin 
liegt der entscheidende Unterschied zu den Bodenpachtverträgen, bei denen der Unterneh
mer an keine Vorleistung gebunden ist. Generell ist festzuhalten, daß der Aufbau und 
Inhalt der Sokles-Inschrift sowohl von den Bodenpachturkunden als auch von den 
Poletenberichten der Bergwerksverpachtung deutlich abweicht. Griechische Werkverträge 
kennt man in erster Linie im Zusammenhang mit Bauunternehmungen59, was aber wegen 
der Bestimmungen über die Nutzung und nach den Vergleichsurkunden zu urteilen, hier 
auszuschließen ist. Liegt also im Chairephanes-Vertrag die einzige vergleichbare Situation 
vor, so darf man wohl davon ausgehen, daß auch die den beiden Urkunden zugrunde 
liegenden Geschäfte ähnlich waren. Die ~pyacria des Sokles war wohl - in Analogie zu 
Chairephanes - eine Erschließung oder Aufschließung. Daß es gilt, Einnahmequellen zu 
erschließen, geht tatsächlich schon aus Z. 7/8 Ö9EV cpTJcriv n'w. 1t:p.oQ'[Oöov EcrEcr9at 'ton] 
öf]IlCOt hervor. 

Resümee: Ohne daß die Art der Erschließung schon jetzt genauer zu definieren wäre, 
darf vorerst als gesichert festgehalten werden, daß es sich um eine Abmachung zwischen 
dem Staat und dem Unternehmer Sokles handelt (Z. 12/13, 23/24). Mit weitgehenden 
Vollmachten ausgestattet (Z. 6) verpflichtet sich Sokles, eine ~pyacria (Z. 25, 27/28) zu 
leisten, die dem Staat Einkünfte (1t:pocroöoc;;, Z. 7 und 9) bringt. Dafür räumt der Staat 
Sokles für 25 Jahre (Z. 10/11 und 14) eine Beteiligung am Gewinn ein, und zwar unter den 
gleichen Prämissen, unter denen er selbst den Gewinn schöpft (Z. 20-24). Weiters erläßt 

55 IG XTl9, 191 (322-309 ß08), s. dazu G. Thür, Bemerkungen zum altgriechischen Werkvertrag, in: Studi in 
onore di Amaldo Biscardi 5, Milano 1984,512 und bes. Anm. 118 mit neuerer Literatur. 

56 Bereits von Koehler im Kommentar zu IG II 203 festgestellt und seither nicht mehr in Zweifel gezogen, vgl. 
Behrend, 72. 

57 Irreführend ist Schultheiß, 2105, der von einer "gleichen Bestimmung" hinsichtlich der Nutzung spricht. 
Diesbezüglich richtig schon die Kritik von Wilhelm, 211. 

58 Chairephanes erhält als ,Entgelt' das gewonnene Ackerland für 10 Jahre zur Pacht, und zwar bei 
Anrechnung einer (wohl günstigen) Pachtsumme von insgesamt 30 Talenten. Zum Pachtverhältnis s. u. 9. 6. 3. 

59 Zum Werkvertrag s. Thür (s. o. Anm. 55). Zu ähnlichen außerattischen Verträgen mit Privatpersonen vgl. 
z. B. R. Koerner, Viel' frühe Verträge zwischen Gemeinwesen und Privatleuten, Klio 63 (1981) 179-206. 



128 Bernhard Palme 

der Staat Bestimmungen (Z. 25-37), welche die Rechte des Sokles und den störungsfreien 
Ablauf der spyucriu garantieren bzw. Beeinträchtigungen ahnden (Z. 34-37). 

Es soll nun untersucht werden, ob die Erschließung als landwirtschaftliches oder 
bergbauliches Unternehmen präzisiert werden kann. 

9. 3. Wilhelms Bergbau-Interpretation 

Sie stützt sich hauptsächlich auf die im folgenden diskutierten Ergänzungen: 

9. 3. 1. Ei<; [ßa90<; öpu~u<; ... ] in Z. 8: ÖPU't'tffi ist zwar ein Terminus des Bergbaus60, doch 
gibt es kei~e Wendung wie Ei<; ßa90<; ÖpU't'tEtv. Überhaupt verzeichnen die Lexika keinen 
Beleg, der ÖPU't'tE1V mit Ei<; (c. acc.) verbindet; im Gegenteil, die einzige, vom Inhalt her 
vergleichbare Formulierung ist mit sv (c. dat.) gebildet61 . Auch der Ausdruck Ei<; ßa90<; ist 
zwar geläufig, aber stets in anderem Zusammenhang und in anderer Bedeutung, sowie ohne 
das hier entscheidende Verbum ÖpU't'tE1V62. Wilhelms Ergänzung von Z. 8 ist also 
sprachlich zumindest zweifelhaft. 

9. 3. 2. apyupin<; in Z. 9 ist als Ergänzung suspekt, weil es die Buchstabenzahl um ein 
Spatium überschreitet. Dieser von Schönbauer63 stammende Ergänzungsvorschlag be
rücksichtigt zwar richtig den attischen Sprachgebrauch in Bezug auf Silbererz, stützt sich 
aber im Grunde nur auf die Interpretation als Bergbau-Urkunde64. Inschriftlich ist 
apyupin<; bisher nicht belegt. Es ließen sich mehrere Möglichkeiten finden, Z. 9 auch mit 
Substantiva, die im restlichen Text vorkommen, zu ergänzen: z. B. würden 'tTj[v spyucriuv 
oder 'tTj[v KUpnElUV wie auch 'tTj[11 npocroöov den Platz ausfüllen. 

Von diesen Vorschlägen hat wohl npocroöo<; die größte Wahrscheinlichkeit, da der 
Satz dann die logische Weiterführung des vorhergehenden wäre65 . Hier wie in Z. 7 würden 
mit npocroöo<; die materiellen Einkünfte (Erzgewinn oder Fruchtertrag), die aus der 
spyucriu hervorgehen und nur dem Demos zufallen66, angesprochen sein. IIpocroöo<; ist 
somit klar gegenüber den KUpnElUl, den finanziellen Einnahmen aus den Nutzungsperio
den, die dem Demos und Sokles zustehen, abgegrenzt. Damit liegt eine konsequent 
verwendete Terminologie vor, während nach Wilhelm drei verschiedene Begriffe verwendet 
worden wären, um das zutage geförderte Erz zu bezeichnen (KupnElU, apyupin<;, Kupno<;), 
was schwerlich zu erklären ist. 

60 ÖPUHE1V wird die Grabungsarbeit in Gruben genannt, vgl. Lauffer, 20 mit Anm. 2 (Belegstellen 'Von 
Xenophon bis Pollux). 

61 Herodot 3,9: " ... tv OE 't13 avuopQl I-IEYUAU~ OE~UI-IEVa~ öpu~ucr8U\". 
62 Häufig ist die Wendung Ei~ ßu8o~ gebraucht, um die Tiefe einer Schlachtlinie auszudrücken, wie z. B. 

Arrian, Anab. 1,2,4: " ... 't~v CPUAUYYU Ei~ ßu8o~ tK'tU~U\". Für eine andere Phrase mit Ei~ ßu8o~ konnte ich keinen 
Beleg finden. 

63 Scli6nbauer, 187f. mit Belegen 188 Anm. 1. 

64 Die Belegstellen Schön bauers (s. o. Anm. 63) beweisen nur, daß apyupi'n~ hier wahrscheinlich zu erwarten 
wäre, falls Silberabbau als Gegenstand der Vereinbarung nachgewiesen wäre. 

65 Wilhelm, 208 hat in seiner Diskussion auch Ku'tucr't"crT1t T~[I-I1t ... (für 1tp6crooov?) ins Spiel gebracht, aber 
nicht weiter erwogen. 

66 1tp6crooo~ kann die Bedeutung "Bergwerksertrag" haben (z. B. bei Herod. 6,46 und Hypereid. 3 
[Euxenipp.] 36 und passim), bezeichnet aber auch "Einkünfte" anderer Art. Der Terminus ist zu wenig spezifisch, 

um als Indiz für den Bergbau dienen zu können. 
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61 Herodot 3,9: " ... tv OE 't13 avuopQl I-IEYUAU~ OE~UI-IEVa~ öpu~ucr8U\". 
62 Häufig ist die Wendung Ei~ ßu8o~ gebraucht, um die Tiefe einer Schlachtlinie auszudrücken, wie z. B. 

Arrian, Anab. 1,2,4: " ... 't~v CPUAUYYU Ei~ ßu8o~ tK'tU~U\". Für eine andere Phrase mit Ei~ ßu8o~ konnte ich keinen 
Beleg finden. 

63 Scli6nbauer, 187f. mit Belegen 188 Anm. 1. 

64 Die Belegstellen Schön bauers (s. o. Anm. 63) beweisen nur, daß apyupi'n~ hier wahrscheinlich zu erwarten 
wäre, falls Silberabbau als Gegenstand der Vereinbarung nachgewiesen wäre. 

65 Wilhelm, 208 hat in seiner Diskussion auch Ku'tucr't"crT1t T~[I-I1t ... (für 1tp6crooov?) ins Spiel gebracht, aber 
nicht weiter erwogen. 

66 1tp6crooo~ kann die Bedeutung "Bergwerksertrag" haben (z. B. bei Herod. 6,46 und Hypereid. 3 
[Euxenipp.] 36 und passim), bezeichnet aber auch "Einkünfte" anderer Art. Der Terminus ist zu wenig spezifisch, 

um als Indiz für den Bergbau dienen zu können. 
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9. 3. 3. epuv]cpav KutuCHT]CHll (Z. 8/9) bringt nach Wilhelm, 207 die Erzförderung zum 
Ausdruck. Wie schon Behrend, 7lf. bemerkte, ist die Ergänzung epuvcpuv nicht zwingend, 
doch konnte bisher keine glaubhaftere Alternative beigebracht werden. Die Lexika67 

verzeichnen keine andere formelhafte Zusammensetzung von Ku9icr'tlllH mit einem 
Adjektiv oder Substantiv mit der Endung -cpuv, das sich nach Sinn, Grammatik und 
Stoichedonzahl in den Kontext fügen würde. Das präzise Verständnis von epuvcpav 
KUtUcrtT]crT]l ist wegen der Lücke in Z. 8 schwierig, weil dort unklar ist, ob cie; als eigenes 
Wort oder als Präfix aufgefaßt werden soll. Um eie; mit epuvepav KUtacrtT]crT]l zusammen
zuziehen scheint zwar die dazwischenliegende Lücke von 11 Buchstaben erheblich, doch ist 
das zumindest durch ähnliche Phrasen abgedeckt68. Versteht man also eie; .. . <puvcpav 
KUtUcrtT]crT]l als "offenbar machen, ans Licht bringen", bezieht man es auf 1tpocroooe; in Z. 
9 und berücksichtigt, daß der bCclouv-Satz eine Bedingung ausdrückt, könnte hier die 
Bestimmung über den Erfolgsnachweis des Sokles bezüglich seiner €pyucria vorliegen. 
Dafür spricht, daß auf den Bedingungssatz (als Konsequenz des Erfolges) die Zusicherung 
der Nutzung (cIVUl 'tllV Kap1tOlmV ... ) folgt. In Z. 8 ist vielleicht die Nennung des Beamten 
bzw. des Kollegiums (wie; 1tOlAT]tule;69 wäre jedoch um eine Position zu lang), dem der 
Erfolgsnachweis vorgelegt werden mußte, zu erwarten. Allerdings wäre die Sperrstellung 
de; ... epuv]epav ungewöhnlich. Die weitere Ergänzung von Z. 8 muß daher offen bleiben. 

Resümee: Wilhelms Ergänzungen von Z. 8/9 sind nicht zwingend und können daher 
die Interpretation als Dokument des Bergbaus nicht begründen. 

9. 4. Terminologie 

Von Hopper, 208 und Behrend, 72 wurde daraufhingewiesen, daß in der Terminologie 
gewisse Anhaltspunkte für eine agrarische Interpretation gegeben sein könnten. Folgende 
Termini kämen in Frage: 

9.4. 1. Z. 6/7: €ouep&]v: Wilhelm, 207 hat aufgrund von K]Up,[lOV erkannt, daß an dieser 
Stelle eine Ermächtigungsbestimmung zu erwarten ist. Das nachfolgende ögev bedingt in 
Z. 6 eine Lokalbestimmung70; so dürfte Wilhelms Vorschlag der Wahrscheinlichkeit nach 
stimmen. Nach der Stoichedonzahl wäre auch XOlpiOl]V möglich, doch hat Crosby darauf 
aufmerkam gemacht, daß in den Poletenlisten nach der Mitte des 4. Jh. immer EOUepOe; zur 
Lokalisierung verwendet wird71 . Nach Hopper, 218 kann EOUepOe; jedoch sowohl den 
"Untergrund" (für bergmännische Nutzung) als auch "Boden" (für landwirtschaftliche 
Nutzung) hezeichnen. 

67 Pa pe und LSJ9 s. v. lCu8ianJlll 4: c. dup!. ace. 
68 Vg!. besonders Xenoph., Anab. 7,7,22: el<; "to epuvspov lCu8la'nlvul "tlV<!. 

69 Vg!. Arist., A. P. 47,2; Photios und Suda s. v. TtCOAT]"tUi. Die mit der Versteigerung der Minen und von 
konfisziertem Besitz befaßten Beamten bildeten ein 10-Männer-Kollegium und blieben I Jahr im Amt, s. dazu P. J . 

Rhodes, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford 1981, 552 und R. E. Wycherley, The 
Athenian Agora 3. Literary and Epigraphical Testimonia, Princeton 1957, 165. 

70 ö8sv kommt erst seit dem I. Jh. als kausale Konjunktion vor, vg!. Meisterhans (s. o. Anm. 39) 253, 25. 
Auch TtuVTuX68sv OTt68EV in Z. 18 spricht dafür, daß ö8sv hier unbedingt als lokale Konjunktion zu verstehen ist. 

71 M. Crosby, Hesperia 19 (1950) 206 zu Hesperia 10 (1941) 14-27. Nur in dieser frühen Urkunde (367/366) 
scheint in Z. 68 an Stelle der Phrase ev wi<; eli<iepsalv der Ausdruck ~v wi<; XCOpiOI<; auf; dazu auch Hopper, 218. 
Schon vor Crosby lehnte Wilhelm, 210 xcopicov für die vorliegende Inschrift ausdrücklich, aber ohne Argument, 

ab. 
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9.4. 2. Z. 13: 8vaAM~: Behrend, 72 Anm. 97 hat auf die Möglichkeit verwiesen, dieses 
Wort als Indiz für die Zweifelderwirtschaft zu werten, die mehrmals in gleichzeitigen 
Pachturkunden bezeugt ist: Wörtlich findet sich 8vaAAa~ zweimal in Verbindung mit einem 
Verbum im Sinne von "bebauen" ('tT]V rfjv)72. 'EvaAAa~ selbst ist beide Male im 
ursprünglichen Wortsinn "abwechselnd" gebraucht, der auch in der Sokles-Inschrift 
vorliegt. Es besteht also kein zwingender Grund, das Wort als terminus technicus der 
Zweifelderwirtschaft zu sehen, zumal es im Kontext unserer Inschrift im Zusammenhang 
mit den Modalitäten der Nutzung steht. 

9. 4. 3. Z. 22: repiicru;: Die Kaufterminologie für Fälle, die heute als Pacht bezeichnet 
würden, ist besonders bei der Bergwerkspacht regelmäßig angewendet worden, was öfters 
als Beweis angeführt wurde, daß die Griechen keinen Unterschied zwischen repiicrtC; und 
llicr8ülcrtC; machten. Da jedoch in "Bodenpachturkunden solche Mischterminologie nie 
erscheint"73, sondern einheitlich von Iltcr8ülcrtC; die Rede ist, spricht der Terminus repiicrtc; 
hier gegen die agrarwirtschaftliche Deutung. Vielmehr weist er auf den Bergbau, denn bei 
der Bergwerkspacht liegt nach griechischem Verständnis ein Kauf (von Rechten) vor, da es 
ein Geschäft mit vorher festgelegtem (und wenigstens zum Teil sofort bezahltem) Entgelt 
ist74. 

Resümee: Die Terminologie des gesicherten Teiles des Textes bietet keinen 
Anhaltspunkt für die agrarwirtschaftliche Interpretation. Dagegen darf repiicrtC; als Indiz 
für die Bergwerkspacht gewertet werden. 

9. 5. Sachliche Argumente 

9. 5. 1. Die Abwechslungsbestimmung: Die Gültigkeitsdauer des Vertrages beträgt 25 
Jahre, im ersten Jahr zieht der Staat den Nutzen (Z. 9-14). Bei der vorgeschriebenen 
jährlichen Abwechslung bedeutet das de facto: der Staat profitiert 13, Sokles nur 12 Jahre. 
Singulär ist daran nicht die Dauer der Vereinbarung75, sondern die Abwechslung76. Diese 
komplizierte Handhabung muß einen bestimmten Zweck verfolgt haben, denn sonst hätte 
man Sokles auch einfach für die ersten 12 Jahre die Nutzung überlassen können - wie etwa 
im Chairephanes-Vertrag im Anschluß an die Trockenlegung des Sumpfes. Der Zweck 

72 IG n2 2493, 7/8: 6 OE ~ta9co(j"(i~e[vo~ '[0 xcopiov] yecopyf]alel apöiv '["y yfjv tvuH[us. Vgl. zu dieser 
Inschrift SEG 32, 25; IG xn 7, 62, 7 (Amorgos): '["y yfj[v apoaE]t SVUAAUS. 

73 Zur Terminologie der ~ia9coat~ s. Behrend, 47. 
74 Behrend, 47 und 70 zur Bergwerkspacht. 
75 Für langfristige Verträge mit Privatpersonen geben die Pachtverträge gute Vergleichsbeispiele ab: 10 Jahre 

dürfte nach Arist., A. P. 47,4 der Normalfall gewesen sein (z. B. in Hesperia 28 [1959]239-247 + IG n2 334, IG 
n2 2493 [vgl. Wilhelm, Archiv 11 [1935]203f. und SEG 32,225], IG n2 2498 [vgl. SEG 32, 226], IG H2 1241 [vgl. 
Wilhelm, Archiv 11 [1935] 200-203], IG H2 2499 [vgl. SEG 25, 197]). Aber auch 20 Jahre (IG 13 84), 30 Jahre 
(rrpuy~u'[. 'AKUO. 'A9TJv. 13 fase. 2 [1940] Nr. 2) und sogar 40 Jahre (IG H2 2492 [vgl. SEG 24, 202]) sind als 
Vertragsdauer bekannt. Vgl. Behrend, 116 und Büchsenschütz (0. Anm. 46) 92 mit Anm. I. 

76 IG H2 2492 ist keine direkt vergleichbare Situation, da die Aufteilung der Erträge aus den verpachteten 
Ländereien zur Hälfte an den Demos Aixone als Verpächter, zur Hälfte an den Pächter ausschließlich im 
Kriegsfall (Klausel in Z. 12ff.) in Kraft tritt, also eine Ausnahmeregelung ist; vgl. ausführlich Behrend, 80-83 und 
Th. Tsatos, Der Chairephanes- Vertrag. Der Einfluß unvorhergesehener Ereignisse auf den Inhalt eines Vertrags ... 
SB Heidelberg (1963), Abh. 1. Zudem wäre es eine Regelung zwischen Pächter und Verpächter, was in der Sokles
Inschrift nicht der Fall ist, s. u. 9. 6. 
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wird, wie man annehmen darf, gewesen sein, das Risiko des Staates zu verringern bzw. es 
gleichmäßig auf den Staat und auf Sokles zu verteilen, um zu große (alleinige) Gewinne des 
Sokles zu verhindern. Für den Staat wäre ein Risiko gegeben, falls Sokles mehr oder allen 
Profit verbuchen könnte, wenn er die ersten 12 Jahre nach erbrachter Epyucriu (Aufschlie
ßung) ununterbrochen den Nutzen ziehen dürfte. 

Die entscheidende Fragestellung ist also: bei welcher Art von Aufschließung könnte 
die Gefahr bestehen, daß nach den ersten 12 Jahren die neuen Einnahmequellen erschöpft 
sind bzw. merklich weniger Profit abwerfen als in den ersten Jahren? Wann ist es sinnvoll, 
daß der Staat im ersten Jahr den Nutzen zieht? 

Sicher ist das nicht der Fall bei der Urbarmachung von Ackerland, sei es durch 
Entwässerung eines Sumpfes, sei es durch Bewässerung von Ödland, denn dabei darf man 
wohl voraussetzen, daß derartige Arbeiten nur unternommen bzw. gestattet wurden, falls 
ein langfristiger Gewinn zu erwarten war 77. Noch weni ger wäre dies bei der Anlegung neuer 
Baumkulturen 78 begreiflich. Olivenbäume, an die man in Attika in erster Linie denken 
würde, beginnen beispielsweise erst nach ca. 12 Jahren zu tragen. Obstbäume benötigen 
zumindest einige Jahre Pflege, ehe sie Frucht bringen und es ist wenig glaubhaft, daß man 
Pächter finden würde, die diese Pflege ohne Aussicht auf Ernte leisten würden79. 

Die Vermutung, daß es sich um Bergbau handle, kann dagegen bessere Argumente für 
sich verbuchen. Vor allem bei einer neuerschlossenen Mine (KULVO'tOl!iu)80 ist die Gefahr 
groß, daß sich nach kurzer Zeit herausstellt, daß sie wenig ergiebig ist, und besonders beim 
Erzabbau ist das Risiko einer Probeschürfung ohne anhaltenden Erfolg nicht kontrollier
bar und kalkulierbar81 . In diesem Zusammenhang ist die Regelung, daß der Staat im ersten 
Jahr den Nutzen haben solle, einleuchtend, denn so bekommt er zumindest die 20 
Drachmen Pachtsumme82 für die KUlVO'tol!iu, die bei zu wenig Rentabilität kein zweites 

77 Begründet sind auch die Bedenken von Kahrstedt (48), der einwendet, daß der athenische Staat kaum 
landwirtschaftlich genutzte Grundstücke besessen haben wird. Auch die Entwässerung eines Sumpfes scheint in 
Attika in der Mitte des 4. Jh. kaum in Frage zu kommen. 

78 So erwägt Behrend, 72, basierend auf Ropper, 208. 
79 Daher wäre es für den Staat wenig vorteilhaft, sich die Nutzung gerade des ersten Jahres zu sichern. 
80 Die hier verwendete Terminologie folgt Ropper, 201-204 (zusammenfassend Realy, 80 und C. E. 

Conophagos, Le Laurium anlique, Athen 1980, 428-437), der den Wortgebrauch der Poleteninschriften und 
Arist., A. P. 47,2 klärte: epyuatllu = laufende (verpachtete) Minen; (1tuAuui) ö.vuauSlllu (= aUYKEXroPT]IlEVU bei 
Arist.) = früher aufgegebene, jetzt reaktivierte Minen; KUtVOTOlliul heißen in den Poletenlisten die Neuschürfun
gen, ein Terminus, der in Arist. anscheinend vergessen wurde. Weiters erkannte M. Crosby, Resperia 10 (1941) 24, 
daß die in den Poletenlisten häufig gebrauchte Charakterisierung einer Mine als EK '1:11<; a'tT)AT]<; die registrierten, 
laufenden sPyuatllu bezeichnet, die Minen ohne diese Charakteristik daher ö.vuau~lllu oder KUlVO't0lllUI sind. 
Zustimmend Ropper, 231. 

81 Dem Risiko bei der Übernahme einer KUlvo'tO~lia, über das schon Xenoph., Poroi 4,28 klagt, und ebenso 
bei einem ö.vuauSlllov trägt die längere Pachtzeit (s. u. Anm. 84) und die niedrige Pachtsumme (s. u. Anm. 82) von 
20 oder (für Verlängerung?) 150 Drachmen gegenüber bis zu 1550 für eine ersteigerte Mine tK 'tTi<; a'tT)AT]<; in 
Resperia 10 (1941) 14-27 und sogar- wohl ein isolierter Fall- 6100 Drachmen in Resperia 5 (1936) 404, Z. 299, 
Rechnung. 

82 Für die Diskussion hier ist die Problematik bezüglich Art (Pachtsumme oder Registrationsgebühr, vgl. 
Ropper, 224-231 mit einer Übersicht über die frühere Literatur) und Termine (pro Prytanie von Ropper, 237-
239 wahrscheinlich gemacht) der Zahlung unerheblich. Zusammenfassend Realy, 108-110 und Conophagos (s. 
o. Anm. 80) 428-437. 
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Mal emen Pächter finden würde83 . Da die Erschöpfung einer Mine kaum auf Jahre 
vorausgesagt werden konnte, ist hier die Abwechslungsbestimmung für die gesamte 
Geltungsdauer des Vertrages sinnvoll. 

9. 5. 2. Vielleicht darf auch in der Reihung von npucrtc; (Verpachtung) vor 1:tIlTJcrLC; 
(Schätzung des Pachtobjektes) in Z. 22 ein Indiz für die Minen gesehen werden. Denn bei 
agrarischer Pacht sollte die 1:t~LTJcrtC; vor der npucrtc; stehen, da sie auch vor ihr erfolgte. Bei 
den Minen wurde eine KatV01:OIlla jedoch zuerst zum Einheitspreis von 20 Drachmen 
vergeben, danach84 erfolgte die Einschätzung (1:1IlTJcrtC;) ihres Wertes85, nach dem sie in der 
folgenden Periode (als sPyacrlllOV) versteigert werden sollte. 

9. 5. 3. Diese Argumente werden unterstützt durch die Überlegung, daß um die Mitte des 
4. Jh. in Attika kein Projekt zur Neuerschließung von Ackerland bekannt ist86, während 
für die Bemühungen um die Forcierung des Silberbergbaus durch Neuschürfungen und 
Revitalisierung alter Minen87 literarische Berichte88 mehrfach Belege liefern. Gerade für 
die lykurgische Zeit bestätigt Hypereides 3 (Euxenipp.) 36, daß jetzt öfter als früher (Mitte 
des 4. Jh.) KatV01:0lltat unternommen werden. Auch die Poleten-Inschriften bezeugen um 
340 den Höhepunkt der Bergbau-Aktivitäten89. So sprechen die auf den Bergbau 

~.' Unklar sind aufgrund der Quellenlage nach wie vor der Zeitpunkt und die Konditionen bei der 
Umwandlung einer KatVOTOlltU in ein (versteigertes) ep1'acrtllov, bzw., falls sie vom seI ben Pächter weitergeführt 
wurde, in ein Ctvucra~tllov. Zu all diesen Fragen ausführlich Hopper, 234-236 und zusammenfassend Healy, 109. 

84 Nicht eindeutig ist wegen der crux in Arist., A. P. 47,2, (vgl. Rhodes [so o. Anm. 69] 553f.), für wie lange 
KatvOtOlltat vergeben wurden. Hopper, 237 vermutet 7 Jahre, ihm folgen Healy, 110 und Rhodes, 553 . 
Conophagos (s. o. Anm. 80) 430-434 neigt eher zu 10 Jahren. Hoppers Vermutung bekräftigt nach einer Revision 
des Papyrus M. Chambers, Notes on the Text of Athenaion Politeia, TAPA 96 (1965) 31[f. 

85 Wir besitzen keine ausdrückliche Nachricht für eine ttlll]crt~ bezüglich der Minen, was aber wohl daran 
liegt, daß die Quellen generell über die Abwicklung der Vergabe schweigen. Vgl. etwa die Problematik bezüglich 
einer Versteigerung: Hopper, 235. Doch die einheitlichen Pachtsummen (20 bzw. 150 Drachmen) und auch die 
Unterscheidung in drei bzw. vier Gattungen von Minen setzen eine staatlich autorisierte (Ein-)Schätzung voraus, 
vgl. Hopper, 234f. und Healy, 108f. Der Begriff ttlll]crt~ ist in diesem Zusammenhang verständlich, da das Wort 
öfters auch in anderen Spezialverwendungen (z. B. -rilll]crt~ der Pferde bei der OOKlllucriu der Ritter, vgl. Chr. 
Habicht, Neue Inschriften, AM 76 [1961 ] 135) vorkommt und immer die Grundbedeutung beibehält. 

86 Die Bodenpachturkunden, gesammelt von Behrend, 50--101 , beziehen sich nur auf bewirtschaftete 
Grundstücke und sprechen niemals von der Gewinnung neuen Landes. 

87 Durch die Anwendung neuer Schürfmethoden (vgl. Plin., nat . hist . 34, 142) wurden die früher 
aufgegebenen Minen neuerlich interessant: E. Ardaillon, Les Mines du Laurion dans /'antiquite, Paris 1897, I 54ff.; 
Lauffer, 28f. Die Wichtigkeit der alten Minen verdeutlicht die Terminologie (s. o. Anm. 80) und der eigene Status 
der Ctvucra~tllu. Zum gleichen Risiko und daher gleichen Pachtsummen der Ctvucra~lllu wie der KUtvOtOlltat vgl. 
Crosby, Hesperia 10 (1941) 24 und Hopper, 234f. 

88 Ausdrücklich Xenoph., Poroi 4, 28, dazu S. Lauffer, Das Bergbauprogramm in Xenophons Poroi, 
Miscellanea Graeca I, Gent 1975, 17lff. Ebenso Arist., A. P. 47, 2. Wichtig sind auch die Zeugnisse der 
Bergwerksreden, die gerade aus dieser Zeit stammen: Demosth. 42 (Phainipp.); 37 (Pantain.); vgl. Hypereid. 3 
(Euxenipp .) 34 (über Klage gegen Philippos und Nausikles), 35 (Klage gegen Epikrates), und Ps. Plut., mol'. 843d 
(Klage gegen Diphilos). 

89 Hopper, 216 bemerkt steigende Aktivität von 376/366 bis ca. 342/341, danach einen allmählichen 
Rückgang. Der einzige vollständige Poletenbericht, Hesperia 10 (1941) 14-27, registriert für das Jahr 367/366 
beispielsweise insgesamt 17 Minen, von denen 12 nicht die Bezeichnung BK tfj~ crti]Al]~ führen, also KUIVOtOlllUI 
oder Ctvucra~tllU sind. Hoppers Schluß, 232 und 235f., "that kainotomiai were rare" ist nur insofern zutreffend, als 
die Gesamtzahl der KUIVOtDlltUI weit unter der Anzahl der i:pyucrtllu und Ctvucra~tllU liegt - wie ja auch zu 
erwarten ist, daß in einem jährlichen Bericht die Neuschürfungen weniger häufig sind als laufende Minen. Wenn 
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eingehenden Quellen häufig von Neuschürfungen, aber niemals erwähnen sie, wie neue 
Schürfstellen ausfindig bzw. nutzbar gemacht wurden9o. 

Kann also die Bergwerks-Interpretation bessere Argumente für sich verbuchen als die 
Deutung als Agrarwirtschaft, für die keine Indizien vorliegen, so stellt sich nun die Frage, 
wie die oben (9. 2.) als "Aufschließung" umschriebene Epyacria des Sokles in Hinblick auf 
Bergbau präzisiert werden darf. 

Eine Aufschließung oder Erschließung, die dem Staat rrp6cr080t eröffnet, ist im 
Bereich des Bergbaus das Auffinden von Erzvorkommen mittels Probeschürfungen oder 
geologischer Untersuchungen. Diese Tätigkeiten, zusammenfassend mit dem Begriff 
tpyacria umschrieben, setzen großes Spezialwissen voraus (s. u. 10. 5.) und sind, vor allem 
bei Probeschürfungen, auch mit einem beträchtlichen Arbeits- und Kostenaufwand 
verbunden. Dies sowie die Wichtigkeit der Unternehmung für den Staat erklären wohl die 
weitgehenden Zugeständnisse an Sokles91 . 

Resümee: Aufgrund der Abwechslungsbestimmung, der Verwendung und der Reihen
folge der Begriffe rtpiicrtC; und "cillT]crt<; sowie der historischen Argumente darf die Urkunde 
dem Bereich des Bergbaus zugeordnet werden. Der Gegenstand des Werkvertrages, die 
tpyacria des Sokles, ist somit als Suche nach bzw. Aufschließung von Erzvorkommen zu 
definieren. Diese Tätigkeit bezeichnet folglich auch das mit spyacria korrespondierende 
Verb tpya~Ollat (Z. 28; 37). Die vorliegende Inschrift illustriert somit, wie der Staat neue 
Minen ausfindig machen ließ, und nicht durch Zufall wird der einzige derartige Vertrag 
gerade aus den (frühen?) 30er-Jahren, für die die große Aktivität im Bergbau bezeugt ist, 
erhalten geblieben sein. 

9. 6. Die praktische Durchführung der Nutzungsbestimmungen 

Nach der Erfüllung des Werkvertrages, also dem Auffinden des Erzes und der 
Vorbereitung zum Abbau, tritt die zweite Abmachung bezüglich der Nutzung, die Sokles 
quasi als Entgelt für das Vollbrachte zusteht, in Kraft. Diesbezüglich ist zu klären, wie die 
Abwechslungsbestimmung (Z. 11-14) mit der Regelung über die für beide Vertrags part-

Hopper, 236 vermutet, die &vaaa~lf.w seien die vom selben Pächter weitergeführten, noch nicht ergiebigen 
1(mV01:Olllm, so widerspricht das seiner Feststellung, daß die &vaaa~llla die häufigste Gattung sind, denn wie 
sollten sie, aus der seltenen Gattung der 1(mVO,Olllm hervorgehend, plötzlich häufig auftreten? Zu berücksichti
gen ist weiters die längere Pachtzeit und die daraus resultierende seltenere Eintragung der Neuschürfungen in die 
Listen. Die steigende Zahl der Minen wird offensichtlich, wenn man die oben zitierte Urkunde d. J. 367/366 dem 
Po1etenbericht d. J. 342/341 (IG 112 1582 + Hesperia 5 [1936]393-413, Nr. 10) gegenüberstellt, der - obwohl 
fragmentarisch - mehr als 80 Minen verzeichnet. D. h., innerhalb von ca. 25 Jahren hat sich die Zahl der Minen 
etwa vervierfacht, was sicher nicht nur auf die Reaktivierung aufgelassener Minen zurückzuführen ist. Die 
Entwicklung des Bergbaus von ca. 367-320 skizziert am klarsten Lauffer, 159-163, derz. T. Hoppers historische 
Auswertung (247-254) korrigiert, indem er die Bedeutung des Bergbaus auch in der Iykurgischen Zeit 
herausstreicht (162f.). Anschaulich auch Conophagos (0 . Anm. 80) 109-120, bes. auch das Diagramm über die 
Silberproduktion, 56. 

90 Auch die moderne Literatur mußte diese Problematik daher weitgehend aussparen: auf organisatorische 
Fragen ausgerichtet Lauffer, 28f., zur technischen Seite Healy, 71-74, Conophagos (s.o. Anm. 80) 167ff. und H. 
Kalcyk, Untersuchungen zum al/ischen Silberbergbau. Gebietsstruklur, Geschichte, Technik, Frankfurt 1982. 

91 Ähnliche Zugeständnisse, die den Vertragspartner in eine quasi-staatliche Position erheben, finden sich 
weder in Bodenpachtverträgen noch in Werkverträgen. 
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Po1etenbericht d. J. 342/341 (IG 112 1582 + Hesperia 5 [1936]393-413, Nr. 10) gegenüberstellt, der - obwohl 
fragmentarisch - mehr als 80 Minen verzeichnet. D. h., innerhalb von ca. 25 Jahren hat sich die Zahl der Minen 
etwa vervierfacht, was sicher nicht nur auf die Reaktivierung aufgelassener Minen zurückzuführen ist. Die 
Entwicklung des Bergbaus von ca. 367-320 skizziert am klarsten Lauffer, 159-163, derz. T. Hoppers historische 
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herausstreicht (162f.). Anschaulich auch Conophagos (0 . Anm. 80) 109-120, bes. auch das Diagramm über die 
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90 Auch die moderne Literatur mußte diese Problematik daher weitgehend aussparen: auf organisatorische 
Fragen ausgerichtet Lauffer, 28f., zur technischen Seite Healy, 71-74, Conophagos (s.o. Anm. 80) 167ff. und H. 
Kalcyk, Untersuchungen zum al/ischen Silberbergbau. Gebietsstruklur, Geschichte, Technik, Frankfurt 1982. 

91 Ähnliche Zugeständnisse, die den Vertragspartner in eine quasi-staatliche Position erheben, finden sich 
weder in Bodenpachtverträgen noch in Werkverträgen. 
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ner gleiche Vorgangsweise (tpono<;) bei der auAA.oyT] (Z. 20-24) in Einklang gebracht 
werden kann. 

9.6. l. BetriebswirtschaftJiche Aspekte: Zu Recht hat schon Kahrstedt, 48 gefragt, wie die 
abwechselnde Nutzung organisatorisch durchzuführen gewesen sei. Diese Frage gewinnt 
besondere Bedeutung, wenn man von der Annahme ausgeht, Sokles habe außer der 
Erzsuche als Pächter den Abbau des Erzes in seinem Nutzungszeitraum durchgeführt92 

und hier somit eine in dieser Gestalt singuläre Form eines Pachtvertrages über Minen 
vorläge. Es ist jedoch kaum glaubhaft, daß Sokles jedes zweite Jahr einem anderen, vom 
Staat nominierten Pächter das Feld räumen sollte. 

Wilhelm nimmt im Hinblick darauf an, Sokles habe zwar die aUAAoYT], die er als 
Erzabbau versteht, ununterbrochen innegehabt, aber jedes zweite Jahr habe er auf 
Rechnung der Polis gearbeitet93, was der Situation nach an Halbpacht erinnere94. Diese 
Interpretation als Er t rag s t eil u n g95 steht jedoch in Widerspruch zu Z. 18-20, wonach 
Sokles seine auAA.oyT] jeweils mit dem Archontenjahr abschließen soll. Außerdem wäre 
Ertragsteilung wohl nur dahingehend denkbar, daß die Erträge pro Jahr geteilt würden, 
und nicht durch eine jährliche Abwechslung. Andererseits gehen alle anderen Kommenta
toren davon aus, daß hier die Teilung der Be wir t s c haft u n g geregelt würde. 
Tatsächlich ließe sich das aus der ,alten' Ergänzung von Z. 21/22 ableiten, wo sich alle 
Genetive scheinbar zwingend durch Kai aneinanderreihen lassen und dadurch aUAAoYT] als 
"Sammlung, Erzabbau" (bzw. "Ernte" bei agrarischer Interpretation) verstanden werden 
kann. Damit ergäbe sichjedoch das Problem, daß nach dieser Regelung auch der Staat (der 
ja den gleichen .pono<; wie Sokles haben muß) jedes zweite Jahr die Bewirtschaftung, d. h. 
den Erzabbau durchführen müßte. Bekanntlich zieht aber der Staat aus all seinen 
Besitzungen durch Verpachtung Gewinn96 - und der Terminus der Verpachtung ist ja Z. 
22 auch expressis verbis genannt: npiiat<;97. 

Der bisherigen Ergänzung von Z. 21 steht aber neben den sich daraus ergebenden 
sachlichen Schwierigkeiten auch eine epigraphische Beobachtung entgegen: Z. 21 hätte als 

~1 Diese Auffassung liegt implizit Wilhelm, 21Of. zugrunde. Ähnlich Schön bauer, 189, der Wilhelm stets 
folgt: "Die Sammlung (Aufbereitung) des Erzes, der Verkauf, die Schätzung und die Eintreibung der Gelder sei 
immer Sokles überlassen, auch in jenen Jahren, in denen der Demos die Nutznießung habe". 

93 Wilhelm, 211: "Als KUPtoC; 'tiIlv eoa<piIlv führt Sokles den Betrieb auch in den Jahren, in denen die 
Nutznießung dem Demos der Athener zusteht". 

94 Wilhelm, 21lf. Daß dies ein unzutreffender und unzulässiger Vergleich ist, hat schon Behrend, 118[. 
überzeugend dargelegt (vgl. auch Anm. 76). Auch die von Wilhelm, 210 zitierte Bestimmung der lex Vipascensis 
(eine Grube dürfe, falls sie ein halbes Jahr still gestanden hat, okkupiert werden, aber die Hälfte der Erträge falle 
an den Staat) darf nicht auf attische Verhältnisse projiziert werden. 

95 Irreführend Behrend, 72 Anm. 96, der WilheJms Vergleich zur Halbpacht ablehnt, aber mit der 
Begründung: "da ja hier nicht von Ertr ags teil ung sondern von Te il ung der Bew i r tscha ft un g die 
Rede sein soll". Wilhelms Modell geht nämlich sehr wohl von Ertragsteilung aus (s. o. Anm. 93), auch wenn 
zugegebenermaßen in seiner Argumentation das nicht immer konsequent von Bewirtschaftungsteilung unter
schieden wurde. 

96 Nach wie vor gilt die diesbezügliche Feststellung von A. Boeckh, Die Staatshaushaltung der Athener I, 
Berlin 3 1886. 378. Daß bei der sog. Bergwerkspacht nach griechischem Verständnis tatsächlich ein Kauf vorlag, 
erörtert schlüssig Behrend, 46[. und 70f. 

97 Zur Terminologie des Kaufes bei der Bergwerkspacht vgl. die ausführliche Abhandlung von Behrend, 
69-71, bes. Anm. 89 und 91 (Korrektur von Hopper, 206), weiters A. Kränzlein, Eigen/um und Besitz im 
griechischen Recht, Berlin 1963,26 mit Anm. 92 und (ohne Diskussion) Crosby, Hesperia 19 (1950) 192, Anm. 12. 
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einzige einen Buchstaben zu wenig. Weiters bleibt bei der auf dieser Ergänzung basierenden 
Deutung als Teilung der Bewirtschaftung das Verhältnis von O'UAAoyTj zu KapmoO'li; 
ungeklärt98 ; denn falls man hier Bestimmungen für die Bewirtschaftung sehen wollte, dann 
wäre auch unter Kap1tcocrtC; der Abbau des Erzes zu verstehen99 . 

9. 6. 2. Die Ergänzung von Z. 21: Entscheidend ist hier das Verständnis des an 
Bedeutungen so reichen Wortes O'uAAoyTj. Die Lösung der oben beschriebenen Aporie 
bietet sich an, wenn man das Wort nicht als "Sammlung des Erzes, Erzabbau" übersetzt
was an sich ja schon Interpretation wäre -, sondern im finanztechnischen Sinn als 
"Zusammentragen, Erzielen von Einnahmen, Gewinnschöpfung" auffaßt. Diese aus den 
Papyri100 geläufige finanz technische Bedeutung wird Z. 19: O'uAA.O[Yl'] 'tfjc; Kapm:]iac; 
ohnehin expliziert. 

~uAAoyTj würde dann nicht die Schürfung, sondern den Vorgang des ,Profitmachens' 
aus den Minen (durch Verpachtung) bezeichnen. Versteht man O'UA.A.oyTj aber als 
"Zusammentragen von Einnahmen, Gewinnschöpfung", dann wird offensichtlich, daß die 
sich scheinbar so zwanglos ergebende Aneinanderreihung der Genetive in Z. 21/22 kaum 
sinnvoll sein kann, denn 'til.H1O't<;, 1tpiicrtC; und 1tpii!;,tC; sind ja die Wege, auf denen die 
Gewinnschöpfung (O'uAA.oyTj) vor sich geht; sie können daher nicht auf einer Ebene, durch 
Aneinanderreihung miteinander verbunden, liegen. Der gesamte Vorgang der Gewinn
schöpfung besteht aus Schätzung, Verpachtung und, im Notfall, Eintreibung der von den 
Pächtern geschuldeten Gelder. 

Ersetzt man aber Kai in Z. 21 durch m:pi, wird erstens die richtige Stoichedonzahl 
erreicht und zweitens werden die drei Begriffe in diejenige Korrelation zu O'UA.A.oyTj gestellt, 
die der Sinnzusammenhang fordert; der Satz wird auch ohne die Annahme einer 
Bewirtschaftung durch den Staat verständlich. Die Regelung betrifft also den "Modus des 
Zusammentragens (der Einnahme) bezüglich (= unter Anwendung von) 1tpiicrtC;, 'tiJll]O'tC; 
und 1tpii!;,tC;", und dies sind in der Tat die bekannten Verfahren, die der Staat beschreitet, 
um Gewinn aus seinen Silberminen zu schöpfen. 

9.6.3. Die Pachtverhältnisse: Nach der Vertragsbestimmung in Z. 20-24 zieht Sokles auf 
dieselbe Weise seinen Gewinn wie der Staat, d. h. auch Sokles verpachtet seinen Anteil. 
Nichts deutet jedoch darauf hin, daß Sokles seinen Teil vom Staat pachtet; keine 
Pachtsumme, keine Zahlungstermine, keine Bestimmungen über den Verwendungszweck 
des Pachtobjektes, keine Strafklauseln für den Fall, daß Sokles die Pachtgebühr schuldig 
bleiben sollte, scheinen im Text auf, obwohl sie sonst die Pachturkunden füllen. Auch die 

98 Zu (;UnoYT] s. gleich im folgenden. Die KUp1tCOal<; (Z. 10) steht Sokles und dem Staat zu, auch das 
entsprechende Verb Kap1toiiaOal (Z. 11,29) steht in der Abwechslungsbestimmung. Beide Termini drücken die 
konkrete Nutzung aus, die dem Staat und Sokles als praktische Befugnis zusteht und persönlich oder durch 
Verpachtung ausgeübt werden kann, vgl. Behrend, 128, bes. Anm. 140. 

99 Insofern berechtigt die Einwände von Behrend, 72, der kritisiert, daß Wilhelm die Begriffe aUAAoYT] und 
KUP1tCOcrtC; nicht ausreichend erklärt hat. 

JOD LUAAOYT] als Terminus der Steuererhebung: "Sammlung der Erträge", vgl. auch aUAAl:ym als "Geld 
vereinnahmen", aUAAoyi~m, "Beträge aufrechnen, buchen" etc. Belege in Preisigke, WB, s. v. Interessant ist auch, 
daß in Athen der" Vollstrecker von Beschlagnahmungen, Konfiskationen" aUAAoYEUC; heißt (z. B. IG Irl 1257, A 
I. 7. BI; IG n2 1496, 83. 114; IG n2 [425, 126; JG n2 2821, I), was ebenso auf die finanztechnische Ebene verweist 
wie aunoyoC; in JG 112 1361, 16 und JG 112 1254,22 (alle Belege ca. Mitte des 4. Jh.). 
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1tpii~t<; TmV XPTJI . .ul't(OV, die man auch sonst als Sanktion gegen säumige Pächter kennt lOI , 
steht Sokles genauso wie dem Staat zu. Wäre Sokles der Pächter, müßte die 1tpii~t<; gegen 
ihn vollzogen werden, die Bestimmung müßte also genau entgegengesetzt lauten. Die 
Konsequenz dieser Erkenntnis ist, daß hier kein Pachtvertrag zwischen Staat und Sokles 
vorliegt 102. Sokles tritt nicht als Pächter auf, sondern erhält das - sehr weitgehende -
Recht, auf dieselbe Weise wie der Staat Gewinn zu ziehen, also als Verpächter. 

Folgerichtig ist hier weder Ertragsteilung noch Bewirtschaftungsteilung zu sehenlO3 , 
sondern die Teilung der Nutzung (der KUP1t(oO"t<;, Z. 10) und zwar durch einen jährlichen 
Wechsel des Nutzungsanspruches lO4. Ebensowenig sollte von ,Konzession einer Mine'105 
gesprochen werden, denn Sokles baut ja nicht mit staatlicher Erlaubnis Erz ab. Abgesehen 
davon kann eine Konzession nur für eine schon vorhandene Mine vergeben werden, 
während es sich im vorliegenden Fall um die Suche nach neuen Schürfstellen handelt. 
Außerdem unterrichten uns die formelhaften Poletenlisten genau, wie die Urkunden 
gestaltet waren, welche die Vergabe von Schürfkonzessionen bescheinigten. Mit diesem 
Urkundentypus ist die Sokles-Inschrift keinesfalls vergleichbar106. 

Resümee: Es liegt kein Pachtvertrag zwischen dem Staat und Sokles vor, sondern beide 
ziehen durch Verpachtung den Nutzen. 

10. Die Bestimmungen der Inschrift als Prospektorenvertrag 
10. 1. Die Bevollmächtigungsklausel 

Z. 6: dvUt JlEV ~(oKA[E]a [K]Up[toV 1tUVT(OV Tmv ~oa<pm]vI07 wäre kaum verständlich, 
würde es sich ausschließlich um Besitzungen des Staates handeln. Die Befugnis wäre eo ipso 
durch den Abschluß des Vertrages gegeben. Erforderlich ist diese Klausel jedoch, wenn sich 
die Befugnis des Sokles auch über Privatgrundstücke erstrecken sollte. Das würde 
bedeuten, daß Sokles die Erzsuche bzw. Aufschließungsarbeiten sowohl auf staatlichem als 
auch auf privatem Grund durchführen durfte. Besonders in Hinblick auf den privaten war 
eine klare Absicherung notwendig, um die Arbeiten unbehelligt durchführen zu können, 
denn ein Grundbesitzer wird wenig erfreut gewesen sein, auf seinem Land die Installierung 
einer staatlichen Mine zu sehen. Dies mutet auf den ersten Blick als sehr rigoroser Eingriff 
in die Rechte von Privatpersonen an, steht jedoch in Übereinstimmung damit, daß in 
Attika alle Minen in staatlicher Hand waren108 und jede bergwirtschaftliche Tätigkeit 

1111 Zur npiiSI<; allgemein H. J. Wolff, (Artemis-)Lexikon der Alten Welt, 2526 s. V., zum Vollzug J. Partsch, 
Griechisches Bürgschaftsrecht I, Leipzig, Berlin 1909, 40lf.; im Zusammenhang mit der Pacht Behrend, 25f., 130. 

102 Unterverpachtung bzw. Abtretung des Pachtrechtes ist für Attika nicht bezeugt, Behrend, 140. 
103 So erledigen sich die 9. 6. I. skizzierten Bedenken Kahrstedts, 48 und Behrends, 72. 
104 Bezeichnenderweise steht die Abwechslungsbestimmung (und damit die Parallelisierung Sokles - Polis) 

in dem Satz, dessen Verbum Kupnoiicr8Ul (Z. 11) ist. 
105 So beispielsweise Hopper, 207f. und Healy, 104. 
106 Der stereotype Aufbau der Poletenlisten ist besonders anhand Hesperia 10 (1941) 14--27 ersichtlich. 

Insofern auch richtig die Bemerkung von Lauffer, 283 (Nachtrag zu 155) zur Sokles-Inschrift. 
107 Zu KUPlO<; als Bezeichnung für den Verfügungsberechtigten s. Kränzlein (s. o. Anm. 97), 24. 
108 Überzeugend nachgewiesen von Hopper, 205-209 und 324f., Healy, 104f., G. M.Calhoun, Ancient 

Athenian Mining, 333ff. und D. M. Mac Dowell, The Law in Classical Athens, London 1978, 138, gegenüber der 
früheren Ansicht (z. B. G. Busolt, H. Swoboda, Griech. Staatskunde n3, München 1926, 1221, Kahrstedt, I 9ff. , A. 
Andreades, Geschichte der Griechischen Staatswirtschaft I, München 1931,289), es habe auch private Gruben in 
Privatland gegeben. Einen Überblick über die Diskussion geben Lauffer, 255 (Nachtrag zu 4) Harrison, 315 
Append. D und Conophagos (s. o. Anm. 80), Ilif. 
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1tpii~t<; TmV XPTJI . .ul't(OV, die man auch sonst als Sanktion gegen säumige Pächter kennt lOI , 
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102 Unterverpachtung bzw. Abtretung des Pachtrechtes ist für Attika nicht bezeugt, Behrend, 140. 
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Privatland gegeben. Einen Überblick über die Diskussion geben Lauffer, 255 (Nachtrag zu 4) Harrison, 315 
Append. D und Conophagos (s. o. Anm. 80), Ilif. 
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meldepflichtig war l09. Außerdem erscheint ein Prospektorenvertrag ausschließlich für 
staatliches Gelände bei dessen geringer Ausdehnung wenig zweckhaft. 

10. 2.Die Strafbestimmungen 

Die Wichtigkeit der Tätigkeit des Sokles für den Staat erklärt auch die detaillierten 
Strafbestimmungen 110. Prinzipiell sind hier staatliche und privatrechtliche Bestimmungen 
zu unterscheiden: 

10. 2. 1. Bei rechtlichen Beeinträchtigungen, beispielsweise beim Versuch, den Vertrag 
durch ein neues Psephisma außer Kraft zu setzen, wird sofort die staatliche Strafbestim
mung wirksam 111: der Zuwiderhandelnde muß eine Geldstrafe von wahrscheinlich 1000 
Drachmen 1 12 bezahlen. Dagegen steht Sokles eine privatrechtliche Klage wegen Schädi
gung (OiKll ßMßll~)113 nur zu, wenn er tatsächlich Einbuß~n erlitten hat. Dann wird der 
Rechtsstreit jedoch als Handelsklage (oiKll i':~1tOPtKr" s. u. Anm. 116) eingestuft. 

10. 2. 2. Nur teilweise erhalten blieben die detaillierten Bestimmungen bezüglich faktischer 
Hindernisse. Durch diese Bestimmungen wird versucht,jede denkbare Beeinträchtigung zu 
verhindern. Sie beziehen sich im Gegensatz zu der OiKll ßAaßll~ nicht auf das Nutzungs
recht, sondern auf die Epyucriu des Sokles. Außer Diebstahl (Z. 35), Anstiftung zum 
Diebstahl etc. darf vor allem die Formulierung in Z. 35/36: n KUKO'"Cexvrov aAicrKll1:at als 

109 Dies geht hervor aus Hypereid. 3 (Euxenipp.), 34, wo die Anzeige gegen die Bergbauunternehmer 
Philippos und Nausikles <lvarroYPUlpffiV IlE'tUAAffiV lautet. Ein ähnlicher Fall von Arbeit außerhalb der 
konzessionierten Mine war Anlaß für die Klage gegen Epikrates von Pallene (Hypereid. 3, 35), dazu Lauffer, 116f. 
Zur Registrierung Hopper, 224f. Vgl. auch Arist., A. P. 59, 5 und zur <lYPUlpou jl€'tUAAOU l5iKT] Poil. 8,47 und Sud. 
s. v.; dazu Conophagos (s. o. Anm. 80) 438f. 

I!O ZU Recht hatte noch Behrend, 127 bezüglich der Situation geklagt: solange nicht klar ist, um welche Art 
von Geschäft es sich handelt, "sind diese ohnehin schattenhaften Informationen wertlos". Durch die hier 
vorgeschlagene Interpretation fUgen sich diese Informationen jetzt zu einem einheitlichen Bild. 

111 Die dem Staat zugute kommende Strafsumme ist also auch fallig, wenn (noch) kein reeller Schaden 
entstanden ist. Zur Klage ist vermutlich jeder athen ische Bürger (ö ßouA6jlEVOS) berechtigt. 

112 Nicht auszuschließen sind in Z. 31 auch 10.000 Drachmen, da XtAla<; und jlupiuS dieselbe Buchstabenzahl 
haben. Beide Summen sind im 5. und 4. Jh. gleichzeitig nebeneinander belegt, aber XtAiuS ist weitaus häufter. 
Mup(ClS ist lediglich durch IG If2 1629,237 bezeugt, denn in IG 13 117,2 1 ist die lIInmc ergiinzl. XI},ia«; dngegen 
i tbclegtin 10 ,3 153. 15- 18, 10 13 157, 11- 14.10 )3 165.2 . 10112 17, 31 /32. 10112 222. 48/ 49, 10 U2 1492. 
22-24. In 10 1f2 1440. 10 ist dicSumme verloren; )0 112 1297. 17 und IG n2 1361, 18 geben keine Verglcichsnille 
ab, da es keine staatlichen Dekrete sind. Eine durch dt:n Gegenstand des Verfahrens bedingte Fes tsetzung ist nicht 
erkennbar. So steht z. B. der durch 1G n2 1629 (und vielleicht IG 13 117) naheliegenden VernlUlling. duB schwere 
Unterlassungen von Beamten mit 10.000 Drachmen geahndet worden wären. das Zeugnis von IG 112 222 
entgegen. So wird sich die Strafsumme wohl nach der Schwere des Delikts gerichtet haben. In allen Fällen fallt die 
Summe der Athena zu. Da für jlupiae; der einzige sichere Beleg die tabula curatorum navalium IG 112 1629 ist, liegt 
die Vermutuung nahe, daß die Erklärung für die hohe Summe im besonderen Charakter dieses Urkundentypus zu 
suchen ist. Als ,Normalfall' darf sicher XtAiac; gelten. 

113 Zur l5iKT] ßMßT]C; allgemein: H. J. Wolff, Beiträge zur Rechtsgeschichle Altgriechenlands und des 
hellenistisch-römischen Agyptens, Weimar 1961, 9Iff., 100 (= AJPh 64 [1943]316ff.), ders., Die Grundlagen des 
griechischen Vertragsrechtes, ZSS Rom. 74 (1957) 26--72 (= E. Berneker [Hrsg.], Zur griechischen Rechtsge
schichte, Darmstadt 1968, bes. 522-526), ders., Die attische Paragraphe. Weimar 1966. bes. 58f. mit Anm. 76. 
l5iKT] ßAUßT]C; ist eine Klage auf Buße, nicht Schadenersatz. Daß ßMßT] und ßAurr'tEtv in der zweiten Hälfte des 4. 
Jh. die spezielle Bedeutung von "Vermögensschaden (zufügen)" annimmt, zeigt H . Mummenthey, Zur Geschichte 
des Begriffs ß}'6.ßIl im attischen Recht, Diss. iur. Freiburg i. Br. 1971,42-47. 
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Versuch, alle Möglichkeiten abzudecken, gewertet werden 114. Diese faktischen Hindernis
se konnten wohl ausschließlich die Arbeit des Sokles treffen l15 , so daß auch hierfür 
privatrechtliche Konsequenzen zu erwarten wären (am Stein nicht mehr erhalten). 

10. 3. Das Verfahren 

Die vorliegende Stelle (Z. 34) ist der einzige inschriftliche Beleg für die 8lKll 
S~1tOptKi] 116. Daraus ist nicht zwingend ein Geschäft im Zusammenhang mit Seehandelsfi
nanzierung117 als Gegenstand des Vertrages abzuleiten, denn die 8iKll i:~1tOPtKi] ist 
mitunter auch auf andere Wirtschaftszweige ausgedehnt worden 118. Im Gegenteil, die 
ausdrückliche Zuweisung zu den Handelsgerichtshöfen weist eher darauf hin, daß der 
Gegenstand des Sokles-Vertrages ein solcher war, bei dem die Zuständigkeit dieses 
Verfahrens nicht selbstverständlich gegeben war. Die Zuweisung zur 8iKll S~1tOptKi] 

könnte aber auch dadurch begründet sein, daß So kIes Fremder119 war und ihm deshalb 
kein anderer Rechtsweg offenstand. Darüber hinaus war die 8iKll S~1tOPtKi] als beschleu
nigtes Verfahren für Sokles durchaus günstig. Der mögliche Einwand, daß bei einem mit 
Bergbau zusammenhängenden Geschäft die 8iKll ~c'taA,A,t1(i] 120 zu erwarten wäre, trifft 
nicht zu, weil Sokles nicht als Pächter die Minen betrieb. 

11 4 Vgl. KUK01:EXVElV auch in IG n2 1289, 13 (Mitte 3. Jh.) in einer ähnlichen Aufzählung von Verboten. 
Weitere Beispiele bei Larfeld, (s. o. Anm. 42) 2, 2, 693. 

115 Z. B. Diebstahl wohl der für die Erzsuche bzw. die Probeschürfung nötigen technischen Einrichtungen, 
vgl. D. Cohen, The/t in Athenian Lall', München 1983, bes. 10--33. 

11 6 Sonst belegt z. B. bei Demosth., 32 (Zenolhemis), 33 (Apaturios) und Arist., A. P. 59, 5, als l5iKT] ßAa.ßT]<; 
E~1l0PlK" in Demosth. 34 (Phormion), 35 (Lakrilos) und 56 (Dionysod.). Zur Diskussion der "Handelsklage" bes.: 
H. J. Wolff, Paragraphe (s. o. Anm. 113) 26f. , 28 mit Anm. 24, 43 mit Anm. 54, 95f. (zum v6~o<;) und 141-145. E. 
E. Cohen, Ancient Athenian Maritime Courts , Princeton 1973; dazu korrigierend M. H. Hansen, Two Notes on the 
Athenian dikai emporikai. Symposion 1979, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, 
Köln, Wien 1983,167-175. Velissaropoulos (s. o. Anm. 52), bes. 240 zu IG n2 411. Zusammenfassend Rhodes (s. 
o. Anm. 69) 664f. zu Arist., A. P. 59, 5, MacDowell (s. o. Anm. 108) 231- 234 und S. Isager, M. H . Hansen, 
Aspects 0/ Athenian Sociely in the/ourth cent. B. C., Odense 1975, 84-87. 

117 Wolff, Paragraphe (s. o. Anm. 113) 141-143, nahm ohne Stellungnahme zu IG n2 411 an, die l5iKT] 
{;~1l0PlK" sei auf diesen Wirtschaftszweig beschränkt gewesen; ihm folgen Isager, Hansen (s. o. Anm. 116), vgl. 
dazu u. Anm. 118. 

t 18 Z. B. berichtet Lysias 17,5 von Fällen, die als Handelsklage behandelt wurden, obwohl kein 
Seehandelsgeschäft vorlag; doch hatten sich die Kläger als E~1l0POl ausgegeben, vgl. Cohen (s. o. Anm. 116) 180. 
Velissaropoulos (s. o. Anm. 52) 240, verweist - u. a. in Hinblick auf IG n2 411 - auf die Möglichkeit, daß vor 
allem, wenn ein Vertrags partner nicht Bürger war, eine Zuweisung zur Handelsklage durch eine Vertragsklausel 
vorgesehen sein konnte und führt auch außerattische Beispiele von Handelsklagen an, deren Gegenstand nicht den 
Seehandel betraf. 

11 9 Velissaropoulos (s. o. Anm. 52), 240 vermutet, daß So kies Metöke war. Daraufkönnte hinweisen, daß er 
stets ohne Patronymikon und Demotikon genannt wird. Auch die anderen namentlich genannten Prospektoren (s. 
u. 10. 5.) waren alle Nicht-Athener. 

120 Der Terminus ist bekannt aus Arist., A . P. 59, 5 und Demosth. 37 (Pantain.); dazu Harrison, 16, 155f., 122 
mit Anm. 3 und Lauffer, 115-117. Die Aufzählung der Delikte in Demosth. 37,36 sowie die Umstände in den 
Bergwerksreden (s. o. Anm. 88) zeigen eindeutig, daß dieses Verfahren nur für Unternehmer, die als Pächter die 
Minen betrieben, zuständig war. 
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stets ohne Patronymikon und Demotikon genannt wird. Auch die anderen namentlich genannten Prospektoren (s. 
u. 10. 5.) waren alle Nicht-Athener. 

120 Der Terminus ist bekannt aus Arist., A . P. 59, 5 und Demosth. 37 (Pantain.); dazu Harrison, 16, 155f., 122 
mit Anm. 3 und Lauffer, 115-117. Die Aufzählung der Delikte in Demosth. 37,36 sowie die Umstände in den 
Bergwerksreden (s. o. Anm. 88) zeigen eindeutig, daß dieses Verfahren nur für Unternehmer, die als Pächter die 
Minen betrieben, zuständig war. 
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10. 4. Sokles' Fehlen in den Poletenlisten 

So kIes scheint niemals in den Poletenlisten auf. Zugegebenermaßen sind die Fragmen
te dieser Urkunden aus der lykurgischen Ära bei weitem nicht vollständig, so daß mit dem 
Zufall der Erhaltung argumentiert werden könnte; es wäre aber dennoch befremdend, daß 
ein Mann, der für mindestens 25 Jahre 121 ein derart engagierter Pächter gewesen wäre 
wovon man ausgehen müßte, nähme man an, Sokles hätte auch den Erzabbau betrieben 
kein einziges Mal in den Listen aufscheinen sollte, während andere Pächter öfter belegt 
sind . 

Plausibel ist das wohl nur dadurch erklärlich, daß Sokles eben kein Pächter war, keine 
Mine selbst betrieben hat, sondern ausschließlich die Arbeit als Prospektor leistete l22. 

10. 5. Zugeständnisse an Sokles 
Wie bereits 9. 5. 3. angedeutet, sind die weitgehenden Zugeständnisse an Sokles 

dadurch zu verstehen, daß seine Epyaaia, die Prospektorenarbeit, großes Spezialwissen 
erforderte. Die spezielle Bezeichnung für Prospektoren und Bergbautechniker dieses 
Ranges war IlEtaAACUti]c;123, die sie von den gewöhnlichen Bergleuten, den IlEtaAAdc;, 

hervorhob. Welche Sonderstellung diese gesuchten Spezialisten auch sonst genossen, 
belegen die literarischen Quellen: So bezahlte der Bergwerksunternehmer Nikias für den 
derart ausgebildeten thrakischen Sklaven Sosias 1 Talent, also das Dreißig- bis Vierzigfa
che des Preises eines Sklaven ohne Spezialkenntnisse l24. Bezeichnend ist auch, daß 
Strabon, der über zwei ebenfalls zur Zeit Alexanders des Großen tätige IlEtaAACUtai 

berichtet, diese noch mit Namen (Krates und Gorgas) kennt l25 . In die enzyklopädische 
Literatur der hellenistischen und römischen Zeit sind diese Namen - wie auch der des 
Sokles - jedoch nicht eingegangen I 26. 

Ergebnis 
Die Interpretation der Sokles-Inschrift (IG n2 411) als Urkunde aus dem Bereich des 

Bergbaus konnte als die wahrscheinlichste erwiesen werden. Sokles übernimmt als 
,Prospektor' nur die Suche nach neuen Minen, nicht aber die Schürfung selbst. Als Entgelt 
überträgt ihm der Staat ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht an den neu gefundenen 
Schürfstellen, das er jährlich abwechselnd mit dem Staat ausübt. So wie der Staat tritt 
So kies in den ihm zustehenden Jahren als Ver p ä c h t e r der Minen auf. Die Sokles
Inschrift ist somit weder ein Pachtvertrag noch die Vergabe einer Minenkonzession, 
sondern ein mit dem Staat abgeschlossener Werkvertrag. 

Kommission für Antike Rechtsgeschichte 
Österreichische Akademie der Wissenschaften 
Postgasse 7- 9 
A-IOIO Wien 

Bernhard Palme 

121 Die Jahre vor diesem Vertrag, in denen So kIes die vorausgesetzte Erfahrung sammeln mußte, dürfen 
nicht in die Kalkulation miteinbezogen werden, da kein Indiz auf die Bürgerschaft des Sokles weist. Er könnte 
seine Erfahrung auch in der Fremde (z. B. in Thrakien) erworben haben. 

122 Zu Recht ist er deshalb auch nicht berücksichtigt in Hopper, 239-246 und S. Lauffer, Prosopographische 

Bemerkungen zu attischen Grubenbesitzern, Historia 6 (1957) 287-305. 
123 Lauffer, 18 mit Anm. 2. 
124 Xenoph., Memor. 2,5,2 und Poroi 4, 14, dazu Lauffer, 28, 78f. 
125 Strabon 9, 407 und 15, 700. Darüber Lauffer, 18. 
126 Z. B. von Plin., nato hist. 33 nicht erwähnt. Auch in der PA ist kein Verweis. 
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